
Anlage 

 

 

 

 

 

 

 

Stadt Landau in der Pfalz 

 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs.1 BauGB und der  

Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 

 

 

Synopse vom Januar 2020 

zum 

Vorentwurf vom Mai 2018 

  

 

(Beteiligung vom 29. Juni 2018 bis 31.07.2018)



Von den nachfolgend aufgeführten Behörden und Trägern öffentlicher Belange gingen Stellungnahmen ein: 

 

Nr. 1 Deutsche Telekom Technik GmbH, Kaiserslautern 

Nr. 2 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Landesarchäologie, Koblenz 

Nr. 3 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Bonn 

Nr. 4 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Gewerbeaufsicht, Neustadt 

Nr. 5 Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH, Mannheim 

Nr. 6 Forstamt Haardt, Landau 

Nr. 7 Landesbetrieb Mobilität, Speyer 

Nr. 8 Zweckverband SPNV, Kaiserlautern 

Nr. 9 Kreisverwaltung Bad Dürkheim 

Nr. 10 Bundesnetzagentur, Berlin 

Nr. 11 Ordnungsamt, Kampfmittel, Stadtverwaltung Landau 

Nr. 12 Landwirtschaftskammer, Neustadt 

Nr. 13 Deutscher Wetterdienst, Offenbach 

Nr. 14 Untere Bauaufsichtsbehörde, Stadtverwaltung Landau 

Nr. 15 Vodafone GmbH /Vodafone Kabel Deutschland GmbH 

Nr. 16 Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz 

Nr. 17 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Landesarchäologie, Speyer 

Nr. 18 Landesbetrieb Mobilität, Montabaur 

Nr. 19 Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen 

Nr. 20 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Landesdenkmalpflege, Mainz 

Nr. 21 Brand- und Katastrophenschutz, Landau 

Nr. 22 Verband Region Rhein-Neckar, Mannheim 

Nr. 23 Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb, Landau 

Nr. 24 Deutsche Bahn AG, Frankfurt am Main (DB Immobilie, DB Netz AG, DB Energie GmbH) 

Nr. 25 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasser- Abfallwirtschaft, Bodenschutz, 

Neustadt 

Nr. 26 Verbandsgemeinde Landau-Land 

Nr. 27 Stadtverwaltung Neustadt, Abt. Stadtplanung 

Nr. 28 Creos Deutschland GmbH, Homburg 

Nr. 29 Stadtverwaltung Landau, Abt. 353, Landespflege und Umweltplanung 

 

 

Von den nachfolgend aufgeführten Behörden und Trägern öffentlicher Belange war keine Stellungnahme er-

forderlich bzw. gingen keine Bedenken ein: 

 

- ADD, Schulaufsicht 

- Verbandsgemeinde Bellheim 

- Verbandsgemeinde Herxheim 

- DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen 

- Kreisverwaltung Südwestpfalz, Pirmasens 

- Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, Landau 

- Handelsverband Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz, Neustadt 

- Industrie- und Handwerkskammer, Landau 

- Verbandsgemeinde Offenbach  

 

Von den nachfolgend aufgeführten Behörden und Trägern öffentlicher Belange gingen keine Stellungnahmen 

ein: 

- Deutsche Post AG, Bonn 

- Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Düsseldorf 

- BAIUDBw (Wehrverwaltung), Bonn 

- Bundeseisenbahnvermögen, Dienststelle Südwest, Karlsruhe 

- Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur, Abteilung 9, Mainz 

- Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Koblenz 

- Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Landau 

- CSG GmbH, Stuttgart 

- Deutsche Telekom Technik GmbH, Kaiserslautern 

- Corpus Sireo Asset Management GmbH, Stuttgart 

- Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz, Neustadt 

- Finanzamt Landau 

- Handwerkskammer der Pfalz, Kaiserslautern 

- Polizeidirektion Landau 



- Sonderabfall-Management- Gesellschaft (SAM), Mainz 

- Vermessungs- und Katasteramt, Gutachterausschuss und Umlegungsausschuss, Landau 

- Veterinäramt Landau 

- Palatina Bus GmbH, Edenkoben 

- Exorka GmbH, Grünwald/Geiselgasteig 

- Fa. Palatina GeoCon GmbH & Co. KG, Speyer 

- Fa. Hermann von Rautenkranz, Celle 

- Wintershall Holding GmbH, Barnstorf 

- Jüdische Kultusgemeinde, Neustadt 

- Katholische Kirchengemeinde, Hl. Augustinus, Landau 

- Katholische Kirchengemeinde, Mariä Himmelfahrt, Landau 

- Neuapostolische Kirche, Ludwigshafen 

- Protestantisches Gemeindeamt, Landau 

- Zeugen Jehovas, Landau 

- Verbandsgemeinde Annweiler 

- Verbandsgemeinde Bad Bergzabern 

- Verbandsgemeinde Edenkoben 

- Stadtverwaltung Germersheim 

- Verbandsgemeinde Hauenstein 

- Verbandsgemeinde Kandel 

- Verbandsgemeinde Lambrecht 

- Energie Südwest Netz GmbH, Herr Berlinghoff 

- Stadtverwaltung Landau, Abt. 400, Amt für Schulen 

- Stadtverwaltung Landau, Abt. 510, Jugendamt 

- Stadtverwaltung Landau, Abt. 500, Sozialamt 
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1 Deutsche Telekom 

Technik GmbH 

NL Südwest, PTI 11 

Pirmasenser Str. 65 

67655 Kaiserlautern 

Stellungnahme vom 29.06.2018; Az.: 244-18/NWKL/AS 

 

Wir werden zu gegebener Zeit noch aus dem Flächennut-

zungsplan zu entwickelnden Bebauungsplänen detaillierte 

Stellungnahmen abgeben. 

 

Bei Planungsänderungen bitten wir uns erneut zu beteili-

gen. 

 

Es werden keine Anregungen vorgebracht. Eine Abwä-

gungsentscheidung ist nicht erforderlich. Der Hinweis sollte 

zur Kenntnis genommen werden. Bei Planungsänderungen 

wird die Deutsche Telekom Technik GmbH im weiteren Ver-

fahren beteiligt. 

 

 

/ Der Hinweis 

wird zur Kennt-

nis genommen. 

2 Generaldirektion 

Kulturelles Erbe 

Rheinland-Pfalz 

Niederberger Höhe 

1 

56077 Koblenz 

Stellungnahme vom 2.07.2018 

 

Im Bereich der westlichen Vororte (Gemarkungen 

Godramstein, Arzheim, Wollmesheim und Mörzheim) fossil-

führende Schichten (Tertiär, ca. 25 Millionen Jahre alt) be-

kannt sind. Sollten in diesem Bereich Planungen beginnen, 

sind wir zu beteiligen. Genaueres kann erst nach Vorlage 

der Einzelplanungen nach Baugesetzbuch festgelegt wer-

den. 

 

Etwa zu Tage kommende Fossilfunde etc. unterliegen prin-

zipiell gemäß §§ 16-21 des Denkmalschutzgesetzes Rhein-

land-Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion Kultu-

relles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Erdge-schichtliche 

Denkmalpflege, Niederberger Höhe 1, 56077 Koblenz, Tel.: 

0261-6675-3033, Fax.: 0261-6675-3010. 

 

Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Erd-

geschichte. Gesonderte Stellungnahmen der Direktion Lan-

desarchäologie/Außenstelle Speyer und der Direktion Lan-

desdenkmalpflege bleiben vorbehalten und sind ggf. noch 

einzuholen 

 

 

 

Über die Erforderlichkeit konkreter Untersuchungen zu den 

benannten Bereichen wird im Rahmen etwaiger nachfol-

gender Bebauungsplanverfahren entschieden. Im Rahmen 

der vorbereitenden Bauleitplanung, die die städtebauliche 

Ordnung regelt finden keine Eingriffe in den Boden statt, 

sodass keine entsprechenden Funde zu erwarten sind. Die 

Hinweise sollten zur Kenntnis genommen werden. 

 

 

 

/ 

 

 

Die Hinweise 

werden zur 

Kenntnis ge-

nommen. 

3 Bundesamt für Inf-

rastruktur, Umwelt-

schutz und Dienst-

leistungen der Bun-

deswehr 

Fontainengraben 

220 

53123 Bonn 

Stellungnahme vom 2.07.2018; Az.: 45-60-00 /K-IV-1381-18 

 

Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher be-

schriebene Planung werden Belange der Bundeswehr be-

rührt, jedoch nicht beeinträchtigt. 

 

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage 

bestehen zu der Planung seitens der Bundeswehr als Träger 

öffentlicher Belange keine Einwände. 

 

Ich bitte um Beteiligung am weiteren Verfahren. 

 

Es werden keine Anregungen vorgebracht. Eine Abwä-

gungsentscheidung ist nicht erforderlich.  

 

Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienst-

leistungen der Bundeswehr wird am weiteren Verfahren 

beteiligt. 

 / Die Stellung-

nahme wird zur 

Kenntnis ge-

nommen. 
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4 Struktur- und Ge-

nehmigungs-direk-

tion Süd, 

Gewerbeaufsicht 

Karl-Helfferich-Str. 

2 

67433 Neustadt 

 

 

Stellungnahme vom 4.07.2018; Az.: 23/05/6/2018/0098 

 

Gegen die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 2030 

bestehen aus Sicht des Immissionsschutzes keine grundsätz-

lichen Einwendungen (hier Vorentwurf). 

 

Es sollte jedoch zuvor unbedingt untersucht werden ob die 

Betriebe Hofmeister und Wickert Maschinenbau (und even-

tuell weitere) durch die im Westen und Süd/Südosten her-

anrückende Wohnbebauung zusätzlich eingeschränkt wer-

den. Dabei ist auch die zukünftige Entwicklung dieser Be-

triebe miteinzubeziehen. Gegebenenfalls sollte man die 

Puffer-Gebiete (MI) vergrößern. 

 

Die Informationen sollten zur Kenntnis genommen werden, 

betreffen jedoch nicht im Detail den Regelungsinhalt des 

vorbereitenden Flächennutzungsplans, sondern die Ebene 

der verbindlichen Bauleitplanung.  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird über die Er-

forderlichkeit entsprechender Fachgutachten zum Lärmim-

missionsschutz entschieden und die Situation hinsichtlich 

der genannten Betriebe näher untersucht. Die Darstellung 

eines Baugebiets (MI) ist in einem Flächennutzungsplan im 

Regelfall nicht erforderlich. Hier werden lediglich abstrak-

tere Bauflächen (M) dargestellt. Erst im Rahmen der Bebau-

ungsplanung ist die Ausweisung von Baugebieten städte-

baulich erforderlich und sinnvoll. Die Darstellung einer 

Mischbaufläche (M) berücksichtigt hinsichtlich der städte-

baulichen Ordnung die Immissionssituation mit dem auf der 

gegenüberliegenden Straßenseite vorhandenen Gewerbe-

gebiet. Der Hinweis sollte zur Kenntnis genommen werden 

 

 

 

/ Der Hinweis 

wird zur Kennt-

nis genommen. 

5 Verkehrsverbund 

Rhein-Neckar GmbH 

B 1 3-5 

68159 Mannheim 

Stellungnahme vom 4.07.2018 

 

Aus Sicht des VRN soll angemerkt werden, dass derzeit in 

Zusammenarbeit mit der Stadt Landau, dem Landkreis SÜW 

und einem von der Stadt beauftragten Planungsbüro ein 

neues ÖPNV-Konzept für Landau erarbeitet wird. Im Zuge 

dieses Konzeptes und dem zusätzlichen geplanten Bau von 

weiteren Wohneinheiten in der Kernstadt und den 

Stadtdörfern von Landau, sollte der VRN frühzeitig in sol-

che Entwicklungen einbezogen werden. Insbesondere 

sollte die Entwicklung der Studierendenzahl sowie die Ver-

größerung der Universität auf zwei Standorte beobachtet 

werden, um frühzeitig negative Veränderungen, wie einem 

Anstieg des Pkw-Verkehrs entgegenzuwirken. 

 

Des Weiteren ist es aus unserer Sicht positiv zu sehen, dass 

stillgelegten Bahnverbinden zwischen Landau und 

Germersheim sowie zwischen Landau und Herxheim weiter-

hin Bestandteil der Planzeichnung bleiben und eine zukünf-

tige Reaktivierung der Strecken in Zukunft nicht ausge-

schlossen ist. 

Mit der Konzentration der Siedlungsentwicklung im Sied-

lungskörper der Kernstadt werden die Voraussetzungen für 

eine nachhaltige Mobilität geschaffen. Kurze Wege zwi-

schen Wohnort, Arbeits- und Freizeitstätten fördern den 

Umweltverbund. Insgesamt sollen 80 Prozent des Wohnein-

heitenbedarfs bis zum Jahr 2030 in der Kernstadt realisiert 

werden.  

 

Die relativ kurze Distanz zwischen Wohngebieten und Ge-

werbegebieten entspricht dem Leitbild einer Stadt der kur-

zen Wege und fördert den Umstieg zu Verkehrsmitteln des 

Umweltverbundes. Zusammen mit integrierten Maßnah-

men aus dem Mobilitätskonzept der Stadt Landau und der 

Verbesserung des ÖPNV-Angebots, wird der Stärkung des 

Umweltverbundes Rechnung getragen. Die Anregungen 

sollten zur Kenntnis genommen werden.  

 

Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar wird am weiteren Ver-

fahren beteiligt. 

/ Die Hinweise 

werden zur 

Kenntnis ge-

nommen. 

Die Ergebnisse 

des Mobilitäts-

konzepts fließen 

in die Begrün-

dung ein. 

6 

 

 

 

Forstamt Haardt 

Westring 6 

76829 Landau 

 

Stellungnahme vom 12.07.2018; Az.: 20180711_W_H_R 631 

 

Die Anregungen sollten Eingang in die Begründung zum 

Flächennutzungsplan finden. Die Forstfläche weist einen 

bedeutenden Anteil an der Gemarkungsfläche der Stadt 

+ Die Begründung 

wird um Aussa-

gen zur Forstflä-

che ergänzt. 
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 4 

Zu 6 Im uns vorliegenden Vorentwurf ist der Wald mit einem be-

deutenden Anteil der Gemarkungsfläche von rund 2.500 ha 

nicht erwähnt. 

 

Die Berücksichtigung und entsprechende Würdigung des 

Stadtwaldes als großer Kommunalwald (einer der größten 

in Rheinland-Pfalz) sollte als wertvoller Bestandteil des Ge-

meindevermögens geschützt und erhalten werden. Der 

Stadtwald bildet wertvollen Raum für verschiedene Funkti-

onen und Schutzzwecke, die nachfolgend aufgeführt sind: 

 

Nutzfunktion 

Produktion des nachwachsenden Rohstoffes Holz (regio-

nale, stoffliche Verwertung und Brennholzversorgung der 

Bevölkerung) 

 

Schutzfunktion 

Wasserschutz und Trinkwassergewinnung 

Klimaschutz, Erosionsschutz 

Biotop- und Artenschutz 

 

Erholungsfunktion 

Freiraum für die Erholungsfunktion der Bürger 

 

Darüber hinaus ist der Stadtwald Teil des Biosphärenreser-

vates Pfälzerwald, in dem das Thema nachhaltige Nutzung 

und Landschaftsentwicklung besondere Bedeutung besitzt. 

 

Im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Flächennut-

zungsplanes verweisen wir auch auf den einheitlichen Regi-

onalplan Rhein-Neckar, in dem der Stadtwald u. a. als Vor-

ranggebiet für ·Wald- und Forstwirtschaft ausgewiesen ist. 

Siehe dazu Raumnutzungskarte - Blatt West. 

 

Wir bitten die Bedeutung des Stadtwaldes im Flächennut-

zungsplan entsprechend zu berücksichtigen. 

 

Soweit die vorläufige Stellungnahme des Forstamtes. 

 

 

Landau auf. Die verschiedenen Funktionen und Schutzzwe-

cke des Waldes sollten erläutert werden.  

 

7 

 

 

 

 

Landesbetrieb Mo-

bilität Speyer 

Postfach 1880 

67328 Speyer 

Stellungnahme vom 12.07.2018; Az.: 4520- IV 40 

 

der Flächennutzungsplan enthält zahlreiche neue Flächen-

ausweisungen unter anderem auch an klassifizierten Stra-

ßen bzw. mit Auswirkungen auf diese. 
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 5 

zu 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gemeinsam mit 

Landesbetrieb Mo-

bilität Dahn) 

 

Von Seiten des Landesbetriebes Mobilität Speyer wird nun 

wie folgt zu dem Flächennutzungsplan Stellung genom-

men, soweit dies aufgrund der vorgelegten Unterlagen 

möglich ist: 

Arzheim 

 Bei der eingetragenen Ortsrandstraße handelt es sich 

um einen Wunsch der Stadt Landau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hinsichtlich des Anschlusses des geplanten Wohngebie-

tes an die L 51O ist eine Abstimmung mit dem Landes-

betrieb Mobilität Speyer erforderlich. 

 

 

 

 

 

Dammheim 

 Das Wohngebiet wird über Stadtkreisstraßen in der Zu-

ständigkeit der Stadt Landau erschlossen. 

 Das Gewerbegebiet und das Gebiet für Photovoltaikan-

lagen befindet sich nördlich der B 10. Für diesen Bereich 

der Bundesstraße ist jedoch der Landesbetrieb Mobilität 

Autobahnamt Montabaur zuständig. Wir bitten Sie da-

her diesen, sofern noch nicht geschehen, am Verfahren 

zu beteiligen. 

 

Godramstein 

 Das beabsichtigte Wohnbaugebiet berührt nur Stadt-

kreisstraßen in der Zuständigkeit der Stadt Landau. 

 

Mörlheim 

 Die verkehrliche Erschließung des Wohngebietes darf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegenüber des Planvorentwurfs hat sich das geplante 

Wohngebiet auf rund 1,3 ha verkleinert. Eine Anbindung 

an die L 510 ist nach wie vor vorgesehen.  

Die detaillierte Anbindung des geplanten Wohnbaugebie-

tes an die L510 wird im nachfolgenden Bebauungsplanver-

fahren geregelt und mit dem Landesbetrieb Mobilität 

Speyer abgestimmt.  Der Hinweis sollte zur Kenntnis ge-

nommen werden. 

 

Der Hinweis sollte zur Kenntnis genommen werden. 

 

Der Landesbetrieb Mobilität Autobahnamt Montabaur 

wurde am Verfahren beteiligt. Der Hinweis sollte zur 

Kenntnis genommen werden. 

 

 

 

 

 

Der Hinweis sollte zur Kenntnis genommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

   / 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis 

wird zur Kennt-

nis genommen. 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis 

wird zur Kennt-

nis genommen. 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis 

wird zur Kennt-

nis genommen. 
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 6 

zu 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nur von der K 1 erfolgen. Eine Anbindung an die L 509 

wird nicht gestattet. 

 

 

Mörzheim 

 Sowohl das Gewerbegebiet als auch das Wohngebiet 

befinden sich im Bereich der Kreisstraße 7, bei der es sich 

um eine Stadtkreisstraße in der Zuständigkeit der Stadt 

Landau handelt. 

 

Nußdorf 

 Das Wohngebiet befindet sich abseits klassifizierter Stra-

ßen. 

 

Wollmesheim 

 Die beiden Wohngebiete befinden sich abseits klassifi-

zierter Straßen. 

 

Landau und Queichheim 

 

 Das Gewerbegebiet nördlich der L 509, östlich der A 65 

ist ausschließlich rückwärtig über die Queichheimer 

Hauptstraße zu erschließen. Anbindungen an die L 509 

werden nicht zugelassen. 

 

 Sowohl das Mischgebiet als auch das Wohngebiet nörd-

lich der L 509 ist rückwärtig über Stadtstraßen zu er-

schließen. Ein neuer Anschluss an die L 509 wird nicht 

gestattet. 

 

 Zu dem Gewerbegebiet (D12) südlich der L 509 hatten 

wir bereits im Januar 2018 Stellung genommen und mit-

geteilt, dass zurzeit unsererseits kein Einverständnis mit 

der Ausweisung des Gewerbegebietes besteht. 

Es ist vorab ein Leistungsfähigkeitsnachweis des klassifi-

zierten Straßennetzes unter Einbeziehung aller An-

schlüsse an die L 509 nach Westen bis einschließlich der 

Kreuzung Rheinstraße / Maximilianstraße / Paul-von-

Denis-Straße sowie der Kreisverkehrsplätze im Zuge der 

L 509 vorzulegen. 

 

 

 

 

 Für die Wohn- und Mischgebiete beiderseits der  

Die konkrete Erschließung des Wohngebiets wird im Rah-

men der verbindlichen Bauleitplanung festgesetzt. Aussa-

gen zur örtlichen Erschließung auf FNP-Ebene sind nicht er-

forderlich. Der Hinweis sollte zur Kenntnis genommen wer-

den. 

 

Der Hinweis sollte zur Kenntnis genommen werden. 

 

 

 

 

Der Hinweis sollte zur Kenntnis genommen werden. 

 

 

Der Hinweis sollte zur Kenntnis genommen werden. 

 

 

 

 

 

Die konkrete Erschließung des geplanten Gewerbegebiets 

wird im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleit-

planung festgesetzt. Aussagen zur örtlichen Erschließung 

auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung sind nicht er-

forderlich. Der Hinweis sollte zur Kenntnis genommen wer-

den. 

 

 

 

 

Konkrete Aussagen zur Leistungsfähigkeit des klassifizier-

ten Straßennetzes unter Einbeziehung aller Anschlüsse an 

die L 509 nach Westen bis einschließlich der Kreuzung 

Rheinstraße / Maximilianstraße / Paul-von-Denis-Straße so-

wie der Kreisverkehrsplätze im Zuge der L 509 sind auf der 

Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung nicht erforder-

lich.  Ein Leistungsfähigkeitsnachweis sowie weitere Fach-

gutachten werden im Rahmen des Bebauungsplanverfah-

rens zum Gewerbegebiet „D12, Gewerbepark Am Messege-

lände-Südost“ erbracht. An der Planung sollte festgehalten 

werden.  

 

 

 

  / 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

  / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis 

wird zur Kennt-

nis genommen. 

 

 

 

Der Hinweis 

wird zur Kennt-

nis genommen. 

 

 

 

 

Der Hinweis 

wird zur Kennt-

nis genommen. 

 

 

 

 

Der Hinweis 

wird zur Kennt-

nis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

An der Planung 

wird festgehal-

ten.  
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Zu 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 509 im Bereich der Wollmesheimer Höhe ist ein Leis-

tungsfähigkeitsnachweis der neuen und bestehenden 

Einmündungen vorzulegen. 

Ferner ist nachzuweisen, dass die umliegenden klassifi-

zierten Straßen die zusätzlichen Verkehre ohne Ein-

schränkung der Leistungsfähigkeit aufnehmen können 

(z.B. Richtung Ebenberg, da voraussichtlich auch hier 

Auswirkungen der neuen Baugebiete zu bemerken 

sind). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für alle Flächen gilt außerdem: 

 

 Sofern ein Baugebiet an eine klassifizierte Straße ange-

schlossen wird, bzw., das Gebiet Auswirkungen auf die 

das klassifizierte Straßennetz hat, ist eine Abstim-

mung mit dem Landesbetrieb Mobilität Speyer notwen-

dig. 

Im Jahr 2016 wurde für die Stadt Landau eine Verkehrs-

prognose erstellt, die die geplanten Baugebiete im Südwes-

ten der Kernstadt unter Annahme verschiedener Planfälle 

analysiert und Maßnahmenvorschläge zur Entlastung des 

Straßennetzes im Umfeld der geplanten Siedlungserweite-

rung unterbreitet. Demnach sind bei der Entwicklung des 

Baugebietes südlich der Wollmesheimer Straße im Wesent-

lichen im unmittelbaren Umfeld des Gebietes Verkehrszu-

wächse zu erwarten. Der verursachte Verkehr belastet die 

Hauptstraßenachsen und angrenzende Kotenpunkte. Mit 

kurz- und mittelfristigen Maßnahmen zur Optimierung des 

Verkehrs soll zunächst eine Entlastung herbeigeführt wer-

den. Ein Handlungsfeld ist die Verbesserung der Straßeninf-

rastruktur mit technischen, organisatorischen und bauli-

chen Maßnahmen, vor allem im Kreuzungsbereich Schloß-

straße, Xylanderstraße, Weißenburger Straße. Ein zweites 

Handlungsfeld ist die Optimierung des ÖPNV-Angebotes 

und die generelle Stärkung des Umweltverbundes. Zukünf-

tig wird in Landau die Taktung des Busverkehrs deutlich er-

höht sowie eine Shuttlelinie eingerichtet, die die P+R-Plätze 

an den Stadteingängen mit der Kernstadt verbindet.  

 

 

Die Anregungen sollten zur Kenntnis genommen werden 

und in die verbindliche Bauleitplanung einfließen. Auf der 

Ebene der Bebauungsplanung sind die konkreten Nach-

weise zu erbringen und die Planung, insbesondere der ört-

lichen Erschließung zu konkretisieren. Die Verwaltung 

strebt eine enge Abstimmung der künftigen verkehrlichen 

Überlegungen mit dem LBM Speyer an. 

 

 

 

Die erforderlichen Abstimmungen erfolgen im Rahmen der 

nachfolgenden Bebauungsplanverfahren. Der LBM Speyer 

wird an den Aufstellungsverfahren beteiligt. 

 

 

 

Ein Nachweis über die Leistungsfähigkeit der klassifizierten 

Straße ist auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung 

nicht erforderlich. Die Nachweise werden bei konkreten 

Vorhaben bzw. bei der Aufstellung der verbindlichen Bau-

leitpläne erbracht. 
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Der Hinweis 

wird zur Kennt-

nis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis 

wird zur Kennt-

nis genommen. 
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Zu 7  Es ist sicherzustellen bzw. nachzuweisen, dass die Leis-

tungsfähigkeit der klassifizierten Straßen und deren An-

bindungen nicht negativ beeinflusst wird. 

 

Sollten Maßnahmen (verkehrlicher oder baulicher Art) 

notwendig werden, so sind diese dann in Abstimmung 

mit dem Landesbetrieb Mobilität Speyer von der Stadt 

Landau zu ihren Lasten zu realisieren. Der Landesbetrieb 

Mobilität Speyer ist kostenneutral zu halten. 

 

 Die Bauverbotszonen laut Bundesfernstraßen - und Lan-

desstraßengesetz parallel der klassifizierten Straßen 

sind zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 Des Weiteren hat die Stadt Landau durch entsprechende 

Festsetzungen in der Planurkunde bzw. in den textlichen 

Festsetzungen der folgenden Bauleitpläne den Erforder-

nissen des § 1 Abs. 6 Nr. 1 und 7 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 24 

BauGB zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-

gen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie 

zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Vermei-

dung bzw. Minderung solcher Einwirkungen, für die zu 

treffenden baulichen und sonstigen technischen Vor-

kehrungen im Innen- und Außenwohnbereich in ausrei-

chendem Maß Rechnung zu tragen. 

Die hierzu erforderlichen Nachweise sind durch die Trä-

gerin der Bauleitplanung in eigener Verant-wortung zu 

erbringen. Sie trägt die Gewähr für die Richtigkeit der 

schalltechnischen Beurteilung. 

Die Stadt hat mit der Festsetzung bzw. Durchführung 

der infolge der Bauleitplanung erforderlichen Lärm-

schutzmaßnahmen auch sicherzustellen, dass der Stra-

ßenbaulastträger bei einem künftigen Neubau oder der 

wesentlichen Änderung der klassifizierten Straße nur in-

soweit Lärmschutzmaßnahmen zu betreiben hat, als 

diese über das hinausgehen, was die Stadt im Zusam-

menhang mit der Bauleitplanung bereits hätte regeln 

müssen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bauverbots- sowie Baubeschränkungszonen werden im 

Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung beachtet und in 

den Planzeichnungen nachrichtlich übernommen. Um die 

Bauverbotszone entlang der BAB 65 zu verdeutlichen sollte 

die als geplant dargestellte gewerbliche Baufläche im Be-

reich des Bebauungsplangebietes D12, Gewerbepark „Am 

Messegelände-Südost“ entsprechend in der Planzeichnung 

angepasst werden. 

 

Durch erste Standortanalysen für die geplanten Baugebiete 

auf gesamtstädtischer Ebene wurden u.a. bereits die öffent-

lichen Belange des § 1 Abs. 6 Nr. 1 und 7 BauGB  auf der 

Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung berücksichtigt 

und diesen durch die Anordnung der verschiedenen Bauflä-

chen im Raum Rechnung getragen. Im Rahmen der nachfol-

genden verbindlichen Bauleitplanung sind durch Fachgut-

achten und entsprechende abschließende und konkretisie-

rende Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB zu tref-

fen. Auf der Flächennutzungsplanebene werden gem. § 5 

Abs. 2 Nr. 6 BauGB Flächen für Vorkehrungen zum Schutz 

gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-

desimmissionsschutzgesetzes dargestellt. Die Hinweise soll-

ten zur Kenntnis genommen werden.  
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Entlang der BAB 

65 wird die Bau-

verbotszone 

durch die Dar-

stellung von 

Freiflächen be-

rücksichtigt. 

 

 

Die Hinweise 

werden zur 

Kenntnis ge-

nommen. 
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8 Zweckverband  

Schienenpersonen-

nah-verkehr 

Rheinland-Pfalz Süd 

Bahnhofstraße 1 

67655 Kaiserslau-

tern 

Stellungnahme vom 12.07.2018 

 

Es ist von Seiten der Stadt Landau/Pfalz geplant, ein im 

Nordwesten bei Dammheim gelegenes Areal zu einem Ge-

werbepark umzugestalten. Des Weiteren ist geplant ein 

nordöstlich des Hbf Landau gelegenes, ehemaliges Gebiet 

mit Abstellgleisen, in eine Wohngebietsfläche zu wandeln. 

 

Hierzu nehmen wir wie folgt Stellung: 

Die beiden von Ihnen benannten Flächen, grenzen an die 

vielbefahrene Schienenstrecke von Neustadt/Weinstraße - 

Landau/Pfalz - Winden - Karlsruhe (KBS 676). 

Wir bitten Sie diesbezüglich mit der DB Netz AG Regional-

netz Pfalz I.NVRSW-R PFZ, Bahnhofsplatz 14, 67434 Neu-

stadt/Weinstraße, Frau ..., Kontakt aufzunehmen. 

 

 

 

Es werden keine Anregungen vorgebracht. Eine Abwä-

gungsentscheidung ist nicht erforderlich. 

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

Die Stellung-

nahme wird zur 

Kenntnis ge-

nommen. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreisverwaltung 

Bad Dürkheim 

Postfach 1562 

67089 Bad Dürk-

heim 

Stellungnahme vom 18.07.2018; Az.: 1/13/Ri 

 

Aus den vorliegenden Unterlagen sehen wir eine Betroffen-

heit des Landkreises Bad Dürkheim und der durch uns zu 

vertretenden Kommunen durch Ihre Planung. 

 

1) Wohnbauflächen 

In der Begründung zum Flächennutzungsplan wird abgelei-

tet, dass Landau in der Pfalz aufgrund des hohen Siedlungs-

drucks und der vorhandenen Nachfrage nach Wohnungen 

einen erheblichen Bedarf an zusätzlichen Wohnbaugebie-

ten hat. Dabei stützt sich die Ermittlung der Stadt Landau 

in der Pfalz auf eine Bevölkerungsprognose aus dem Jahr 

2014, die für das Jahr 2030 im Trend einen Bevölkerungsan-

stieg um 5,2 % prognostiziert auf dann insgesamt 47.395 

Einwohner. Ferner führt die Begründung aus, dass zum 

Stichtag 31.12.2017 bereits 47.075 Einwohner ihren Haupt-

wohnsitz in Landau in der Pfalz haben und damit das Prog-

noseziel bereits jetzt fast erreicht ist. 

 

Aus den Hochrechnungen wird in der Begründung zum Flä-

chennutzungsplan ein zusätzlicher Bedarf von 2.500 

Wohneinheiten im Planungszeitraum von 10 - 15 Jahren ge-

sehen. 

 

Aus der Begründung lässt sich nicht erkennen, wie mit 

den landes- und regionalplanerischen Vorgaben zu den 

Schwellenwerten (vgl. Ziel 32 LEP IV sowie PS 1.4.2.5 des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Zeitpunkt der frühzeitigen Beteiligung gem. § 2 Abs. 2 

BauGB lag der Stadt Landau der Schwellenwert im Sinne ei-

nes Maximalwertes für die Wohnbauflächenneuaus-wei-

sung noch nicht vor. Im Rahmen einer raumordnerischen 
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An der grund-

sätzlichen Plan-

konzeption wird 

festgehalten. 
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einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar) umgegangen 

wurde. 

 

Da sich aus der Begründung nicht herleiten lässt, ob der 

Stadt Landau in der Pfalz bereits ein verbindlicher Schwel-

lenwert durch die Obere Landesplanungsbehörde bei der 

Struktur- und Genehmigungsdirektion mitgeteilt wurde, 

wurde die Flächenneuinanspruchnahme anhand der derzeit 

in Abstimmung befindlichen Berechnungsmethode zum 

Plankapitel 1.4 des einheitlichen Regionalplans Rhein-

Neckar herangezogen. Hiernach liegt der zusätzliche Be-

darf an Wohneinheiten bei 1.977, gerundet 2.000. Der von 

der Stadt Landau in der Pfalz angenommene Ansatz von 

2.500 Wohneinheiten würde somit den raumordnerisch zu 

ermittelnden Wert um 500 Wohneinheiten (25%) überstei-

gen. 

 

Da der Verband Region Rhein-Neckar eine Bevölkerungs-

prognose über die gesamte Region zugrunde gelegt hat, 

wird eine höhere Abschöpfung der voraussichtlich zu er-

wartenden Bevölkerung in der Region durch die Stadt 

Landau in der Pfalz zu Lasten der anderen Mittelzentralen 

Orte wie Neustadt an der Weinstraße, Bad Dürkheim und 

Grünstadt gehen. Eine solche Abschöpfung zugunsten der 

Stadt Landau in der Pfalz ist aus der Begründung nicht 

nachvollziehbar ableitbar. 

 

Unter Zugrundelegung der Berechnungsmethode des Ver-

bandes Region Rhein-Neckar, wäre eine zusätzliche Inan-

spruchnahme von Wohnbauflächen von ca. 67 ha bei einer 

Belegungsdichte von 30 Wohneinheiten/ha möglich. 

 

Seitens der Stadt Landau in der Pfalz sind aktuell zusätzliche 

Wohnbauflächen von insgesamt 80,2 ha bei einer Bele-

gungsdichte von ca. 32 Wohneinheiten/ha vorgesehen. 

 

Aus Sicht des Landkreises Bad Dürkheim übersteigt dies den 

tatsächlichen Bedarf der Stadt Landau in der Pfalz und 

kommt einer Bodenbevorratung gleich. Eine solche Boden-

bevorratung ist jedoch nicht mit Ziel 31 des Landesentwick-

lungsprogramms vereinbar. 

 

 

 

 

Bewertung des Planvorentwurfs vom 20.08.2018 durch die 

Obere Landesplanungsbehörde SGD Süd wird der Stadt 

Landau ein Schwellenwert von 28 Hektar mitgeteilt. Die im 

Planvorentwurf neu dargestellten Wohnbauflächen mit ei-

nem Gesamtumfang von 26 Hektar unterschreiten den 

Schwellenwert um zwei Hektar.  

Der verbindliche Schwellenwert bezeichnet den zusätzli-

chen Flächenbedarf einer Kommune. Vorgaben zum Sied-

lungsdichtewert stellen kein regionalplanerisches und ver-

bindliches Ziel dar.  

Auf der Grundlage des durch die Wohnungsmarktanalyse 

ermittelten Wohnraumbedarfs und im Sinne einer flächen-

sparenden und somit ressourcensparenden Siedlungsent-

wicklung werden die Siedlungsdichtewerte, die als Grund-

satz im Plansatz 1.4.2.7 angegeben werden, insbesondere 

im Bereich der geplanten Siedlungsentwicklung im Westen 

der Kernstadt überschritten.  

 

Der der Stadt Landau durch die Obere Landesplanungsbe-

hörde mitgeteilte Wohnbauflächenbedarf beträgt 60 ha. 

Abzüglich der vorhandenen Potenziale der Stadt Landau 

von 32 ha ergibt sich ein Schwellenwert von ca. 28 ha. Die 

Überprüfung der umfassenden und detaillierten Übersicht 

aller anfallen FNP-Änderungen führt über Umwidmungen, 

geplante Nachnutzungen und Bestandsanpassungen ohne 

bisherige Bebauung zu einer geplanten wohnbaulichen Flä-

chenneuinanspruchnahme von 26 ha im Planvorentwurf. 

Der Schwellenwert wird unterschritten. Mit den dargestell-

ten, geplanten Wohnbauflächen wird der Bedarf von 2.500 

Wohneinheiten bis in das Jahr 2030 gedeckt. Zugunsten ei-

ner flächensparenden Siedlungskonzeption sollte die ge-

plante Wohnbaufläche westlich der Hagenauer Straße zu-

rückgenommen werden. Dies bedeutet eine Neuinan-

spruchnahme von Wohnbauflächen im Umfang von rd. 18 

ha. Dieser Wert liegt somit weit unter dem Schwellenwert 

von 28 ha.  Eine Bodenbevorratung findet nicht statt. 

Grundstücksverkehr und Liegenschaftspolitik sind nicht Ge-

genstand der vorbereitenden Bauleitplanung. Ferner sollen 

die geplanten Wohnbaugebiete stufenweise – in zeitlichen 

Abständen – entwickelt werden, um so auf mögliche Be-

darfe bzw. neue Entwicklungen hinsichtlich des Wohnungs-

marktes und der Bevölkerungsentwicklung reagieren zu 

können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die geplante 

Wohnbaufläche 

westlich der Ha-

genauer Straße 

wird zurückge-

nommen und als 

Potenzialfläche 

für einen mögli-

chen weiteren 

Flächenbedarf 

nach dem Jahr 

2030 gekenn-

zeichnet. 
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Zum Thema Flächenmanagement führt die Begründung ins-

gesamt recht wenig aus. Es wird zwar dargelegt, dass in 

Landau in der Pfalz 156 Baulücken mit einer Fläche von  

10 ha vorliegen und dass stetes Ziel ist, die Flächen zu aktivie-

ren. Wie jedoch die Flächenaktivierung erfolgen soll, wird 

nicht ausgeführt. Aus Sicht der Kreisverwaltung Bad Dürk-

heim sind in der Regel 50% der Baulücken im Planungszeit-

raum von 15 Jahre aktivierbar. Diese Flächen sollten des-

halb bei den Planungsüberlegungen über eine zusätzliche 

Flächeninanspruchnahme für Wohnbauland zwingend be-

rücksichtigt werden. 

 

 

 

 

Wir weisen darauf hin, dass bei der Aufstellung der Bauleit-

pläne, also auch beim Flächennutzungsplan die Inanspruch-

nahme von Wald oder von landwirtschaftlich genutzten 

Flächen gem. § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB gesondert zu be-

gründen ist. Diese gesonderte Begründung ist in den vorlie-

genden Unterlagen noch nicht enthalten. 

 

Grundsätzlich positiv ist zu bewerten, dass die Stadt Landau 

Innenentwicklungspotentiale sowie größere Brachflächen 

entwickeln möchte, um so die Flächenneuinanspruchnahme 

zu reduzieren. 

 

Aus Sicht des Landkreises Bad Dürkheim ist eine Betroffen-

heit der Kommunen des Landkreises nur durch die Reduk-

tion der vorgesehenen Wohnbauflächen um ca. 15 ha ab-

zuwenden und die Planung auch nur so mit den Zielen der 

Raumordnung vereinbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die von der Kreisverwaltung Bad Dürkheim angeführte Ab-

schöpfung der voraussichtlich zu erwartenden Bevölkerung 

in der Region durch die Stadt Landau ist nicht nachvollzieh-

bar. Der zugewiesene Schwellenwert Wohnen sowie die re-

gionalplanerische Zuweisung als „Siedlungsbereich Woh-

nen“ entspricht der Funktion der Stadt Landau den Wohn-

bauflächenbedarf aus Wanderungsgewinnen abzudecken. 

Eine Konzentration der Bevölkerung auf zentrale Orte mit 

der Anbindung an den schienengebundenen ÖPNV gilt als 

nachhaltig. 

Die Aktivierung von Baulücken ist neben der Entwicklung 

von Innen- und Außenpotenzialen Bestandteil der Lan-

dauer Baulandstrategie. Es ist davon auszugehen, dass bis 

zum Jahr 2030 rund 100 WE durch die Aktivierung von Bau-

lücken entstehen. Eine Maßnahme ist die Einrichtung for-

meller Sanierungsgebiete in Bereichen mit städtebaulichen 

Missständen. 

 

Die gesonderte Begründung gem. § 1a Abs. 2 S. 4 BauGB 

sollte in der Begründung ergänzt werden.  

 

 

 

 

 

Die Planung der Stadt Landau entspricht dem verbindlichen 

Schwellenwert Wohnen bzw. liegt leicht unter dem Schwel-

lenwert. Für verschiedene geplante Baugebiete im Außen-

bereich erfolgen gegenüber den Darstellungen des Planvor-

entwurfs zusätzlich Reduzierungen der Bauflächen (Arz-

heim und Godramstein), da sich neue Erkenntnisse zur Ver-

kaufsbereitschaft der Eigentümer ergeben haben. Ferner 

sollten die Flächen, die den Zielen der Raumordnung ent-

gegenstehen von der Genehmigung des FNP ausgenommen 

werden. An der Planung sollte festgehalten werden. 
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Die Begründung 

wird um die ge-

sonderte Be-

gründung gem. 

§ 1a Abs. 2 S. 4 

BauGB ergänzt. 

 

An der grund-

sätzlichen Plan-

konzeption wird 

festgehalten. 

Die Flächen mit 

regionalplaneri-

schem Zielkon-

flikt werden von 

der Genehmi-

gung des FNP 

2030 ausgenom-

men. 
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2) Gewerbliche Bauflächen 

Die Stadt Landau in der Pfalz hat einen zusätzlichen Bedarf 

an gewerblichen Bauflächen von 30 - 35 ha ermittelt. Im 

Entwurf zum Flächennutzungsplan werden 25 ha darge-

stellt. Hiernach ist laut der Begründung zum Flächennut-

zungsplan der Bedarf an gewerblichen Bauflächen nicht ge-

deckt. Da der Verband Region Rhein-Neckar derzeit eine 

Potentialstudie zur gewerblichen Entwicklung in der Met-

ropolregion erarbeitet, ist zu empfehlen die Ergebnisse der 

Studie abzuwarten und anhand der Ergebnisse den zusätz-

lichen Bedarf an gewerblichen Bauflächen festzulegen. 

 

Die Stadt Landau ist Mitglied der Steuerungsgruppe zur Er-

stellung der regionalen Gewerbeflächenstudie und erwar-

tet durch die aktive Mitarbeit sowie durch die Ergebnisse 

der Studie fundierte Aussagen zum kommunalen Gewerbe-

flächenbedarf. Der konkrete quantitative sowie qualitative 

Bedarf der Gewerbeflächen wird in einem Fachbeitrag Ge-

werbe zum Flächennutzungsplan hergeleitet. Der quantita-

tive Bedarf beträgt demnach rd. 35 ha (Bruttobaufläche). 

Ein Großteil wird durch die Darstellung geplanter Gewerbe-

gebiete abgedeckt. Um das Ziel 31 des LEP IV auch bei der 

Gewerbeflächenentwicklung zu beachten, soll ein Teil des 

Flächenbedarfs im Innenbereich auf vorhandenen Gewer-

beflächen – etwa durch Revitalisierungen und Neuordnun-

gen – gedeckt werden. An der Planung sollte festgehalten 

werden.  

- 

 

An der Planung 

wird festgehal-

ten.  

 

10 Bundesnetzagentur 

Fehrbelliner Platz 3 

10707 Berlin 

Stellungnahme vom 18.07.2018; Az.: 226-27,5593-5, Nr. 

23221 

 

auf der Grundlage der von Ihnen zur Verfügung gestell-

ten Angaben empfehle ich Ihnen, bei Vor liegen konkre-

ter Bauplanungen mit Höhen über 20 m (z. B. Windkraft-

anlagen, Hochspannungsfreileitungen, Masten, hohe Ge-

bäude, Industrie- und Gewerbeanlagen etc.) sowie für 

Photovoltaikanlagen mit einer Fläche ab ca. 200 qm, die 

Bundesnetzagentur zu beteiligen. 

Die Beteiligung sollte möglichst elektronisch (E-Mail Ad-

resse: 226.Postfach@BNetzA.de) unter Beifügung folgen-

der Angaben und Dokumente erfolgen: 

 Art der Planung 

 geografische Koordinaten des Baugebiets (NW-/ SO-

Werte in WGS 84 in Grad/Min./Sek.) 

 Maß der baulichen Nutzung (Bauhöhe) 

 topografische Karte mit eingezeichnetem Baugebiet 

und Orientierungspunkten (keine Katasterkarten) 

 mehrere zu prüfende Gebiete sind einzeln zu be-

zeichnen 

 

Grundlegende Informationen zur Bauleitplanung im Zu-

sammenhang mit Richtfunkstrecken sowie ergänzende 

Hinweise stehen Ihnen auf der Internetseite der Bundes-

netzagentur www.bundesnetzagentur.de/bauleit-pla-

nung zur Verfügung. 

Sollten Ihrerseits noch Fragen offen sein, so steht Ihnen 

für Rückfragen die Bundesnetzagentur, Referat 226 

 

 

 

Der Flächennutzungsplan enthält keine Aussagen oder Fest-

setzungen zu Gebäude- oder Anlagehöhen, sondern regelt 

lediglich die Art der Bodennutzung.   

Die erforderlichen Abstimmungen erfolgen im Rahmen der 

nachfolgenden verbindlichen Planungsschritte. Die Bundes-

netzagentur wird an den entsprechenden Verfahren betei-

ligt. 

 

 

 

 / 

 

 

 

Die Hinweise 

werden zur 

Kenntnis ge-

nommen. 

http://www.bundesnetzagentur.de/bauleit-planung
http://www.bundesnetzagentur.de/bauleit-planung
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(Richtfunk), unter der o. a. Telefonnummer zur Verfü-

gung. 

 

11 Stadtverwaltung 

Landau 

Ordnungsamt (Abt. 

321) 

Kampfmittelstelle 

Stellungnahme vom 19.07.2018; Az.: 32.27.05.61 

 

Eine Einschätzung von Seiten der Kampfmittelstelle ist für 

das gesamte Stadtgebiet in einer umfassenden Weise 

nicht möglich. Diesbezüglich verweisen wir auf die im Ge-

oportal vorhandene Kampfmittelbelastungskarte, in der 

die Sicherheitszonen dokumentiert sind, die aufgrund der 

Bombardierungen vorgenommen wurden. 

 

Eine weitergehende konkretere Beurteilung könnte zu ei-

nem späteren Zeitpunkt im Rahmen der verbindlichen 

Bauleitplanung erfolgen. 

 

 

 

Die erforderlichen Abstimmungen und die Ermittlung der Er-

forderlichkeit von Untersuchungen zum Vorkommen von 

Kampfmitteln erfolgen im Rahmen der nachfolgenden Be-

bauungsplanverfahren bzw. im Rahmen der Genehmigung 

von Einzelvorhaben. Die Hinweise sollten zur Kenntnis ge-

nommen werden. 

 

 

/ 

 

 

Die Hinweise 

werden zur 

Kenntnis ge-

nommen. 
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Landwirtschafts-

kammer Rheinland-

Pfalz 

Chemnitzer Straße 

3 

67433 Neu-

stadt/Weinstr. 

Stellungnahme vom 20.07.2018; Az.: 14-04.04 

 

Zu Kapitel I Grundlagen 

 

Der Regionalplan stellt die planerische Grundlage bzw. 

Leitlinie für den Flächennutzungsplan dar. Die geplanten 

Siedlungsbereiche im Stadtgebiet von Landau sind laut 

Regionalplan mehrheitlich als landwirtschaftliche Vor-

rangflächen, regionale Grünzüge und Grünzäsuren aus-

gewiesen. Grundsätzlich ist vorliegend festzustellen, dass 

die übergeordnete Planungsebene, hier der Einheitliche 

Regionalplan Rhein Neckar, mit den Vorstellungen der 

Stadt Landau nicht übereinstimmt. Wie aus den Unterla-

gen zu entnehmen ist sollen die Kapitel Wohnen und Ge-

werbe im Einheitlichen Regionalplan fortgeschrieben 

werden. Derzeit sehen wir daher keine Grundlage für die 

Aufstellung des FNP, da die Regionalplanerischen Anpas-

sungen bzw. Fortschreibungen nicht erfolgt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne 

aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Ent-

wicklung und Ordnung erforderlich ist. Der Flächennutzungs-

plan (FNP) 2010 der Stadt Landau hat seinen Planungshori-

zont überschritten und ist nicht mehr in der Lage seine Steu-

erungsfunktion hinsichtlich der  städtebaulichen Entwicklung 

zu erfüllen. Im Rahmen ihrer kommunalen Planungshoheit 

stellt die Stadt Landau den Flächennutzungsplan in eigener 

Verantwortung auf. Dabei ist der Bauleitplan gem. § 1 Abs. 4 

BauGB  an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Parallel 

zur Neuaufstellung des FNP 2030 steht eine Teilfortschrei-

bung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar an. Sei-

tens des hierfür zuständigen Planungsträgers Verband Re-

gion Rhein-Neckar wird nicht in Frage gestellt, dass der künf-

tige Wohnraumbedarf der Stadt Landau nicht mehr über die 

vorhandenen Flächenreserven gedeckt werden kann (Stel-

lungnahme vom 30.07.2018). Die geplanten Bauflächen, die 

den Zielen des Regionalplans entgegenstehen können durch 

die zuständige Landesplanungsbehörde formell erst geneh-

migt werden, wenn die Teilfortschreibung des Einheitlichen 

Regionalplans rechtswirksam wird. Dementsprechend schlägt 

die Verwaltung vor, die Zielkonfliktflächen zu kennzeichnen 

und von der Genehmigung des FNP auszunehmen.  
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An der grund-

sätzlichen Plan-

konzeption wird 

festgehalten. 

Die Flächen mit 

regionalplaneri-

schem Zielkon-

flikt werden von 

der Genehmi-

gung des FNP 

2030 ausge-no-

mmen. 
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Die Ausweisung von Wohnbauflächen erfolgt auf der 

Grundlage von der SGD Süd mitgeteilter Schwellenwerte. 

Dieser ist lt. Kap. 2.3.2 der Stadt Landau wohl bekannt, 

wird jedoch nicht genannt. Dies halten wir für nicht trans-

parent. 

 

 

 

 

 

 

Dies gilt ebenfalls für die gewerblichen Bauflächen, für 

die unter Kap. 2.3.3 auf eine derzeit von der Metropolre-

gion beauftragte und in Aufstellung befindliche regio-

nale Gewerbeflächenstudie verwiesen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Kapitel II Planung 

 

Siedlungsflächen 

 

Der prognostizierte Bedarf an Wohneinheiten durch die 

INWIS Studie wird von hier aus hinterfragt. Er steht in ei-

nem krassen Gegensatz zu dem von der Regionalplanung 

ermittelten Flächenbedarf im Einheitlichen Regionalplan, 

der bis 2020 von einem Überangebot von 7 ha ausgeht 

(Wohnbauflächenpotenzial von 53 ha gegenüber einem 

Wohnbau-flächenbedarf 2007 bis 2020 von 46 ha). Der in 

der INWIS Studie ermittelte Wert widerspricht auch der 

Vierten regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung 

des Statistischen Landesamtes Rheinland- Pfalz vom 

22.07.2015, die im Vergleich zum Basisjahr 2013 bis 2035 

von einem Bevölkerungswachstum der kreisfreien Stadt 

Landau von 2,7 % in der Oberen Variante, in der mittleren 

Zum Zeitpunkt der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 

BauGB lag der Stadt Landau der Schwellenwert im Sinne eines 

Maximalwertes für die Wohnbauflächenneuausweisung noch 

nicht vor. Im Rahmen einer raumordnerischen Bewertung des 

Planvorentwurfs vom 20.08.2018 durch die Obere Landespla-

nungsbehörde SGD Süd wird der Stadt Landau ein verbindli-

cher Schwellenwert von 28 Hektar mitgeteilt. Der Hinweis 

sollte zur Kenntnis genommen werden. 

 

 

Die Stadt Landau ist Mitglied der Steuerungsgruppe zur Er-

stellung der regionalen Gewerbeflächenstudie und erwartet 

durch die aktive Mitarbeit sowie durch die Ergebnisse der Stu-

die fundierte Aussagen zum kommunalen Gewerbeflächen-

bedarf.  Der konkrete quantitative sowie qualitative Bedarf 

der Gewerbeflächen wird in einem Fachbeitrag Gewerbe zum 

Flächennutzungsplan hergeleitet. Für gewerbliche Bauflä-

chen werden keine verbindlichen Schwellenwerte vorgege-

ben. Der Bedarf richtet sich nach den im Fachbeitrag ermittel-

ten Werten. Der Bedarf beträgt demnach rund 35 ha (Brutto-

bauland). Der Hinweis sollte zur Kenntnis genommen wer-

den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der der Stadt Landau mitgeteilte Schwellenwert „Wohnbau-

flächen“ gibt einen verbindlichen Flächenwert vor, nicht je-

doch einen verbindlichen maximalen Wert an Wohneinhei-

ten. Durch Anwendung der neuen Berechnungsmethodik 

ergibt sich für die Stadt Landau bis zum Jahr 2030 ein Wohn-

bauflächenbedarf von 60 ha. (raumordnerische Bewertung 

des Planvorentwurfs durch die SGD Süd vom 20.08.2018). Die 

regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung des Statisti-

schen Landesamts Rheinland-Pfalz, findet bei der Berech-

nungsmethodik keine Anwendung. Für die Bedarfsermittlung 

wird auf die Bevölkerungs- und Haushaltsprognose des Bun-

desamtes für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) zurück-

gegriffen. Der Hinweis sollte zur Kenntnis genommen wer-

den. 
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Der Hinweis 

wird zur Kennt-

nis genommen 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis 

wird zur Kennt-

nis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis 

wird zur Kennt-

nis genommen. 
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von einer Erhöhung von 1,1% und in der Unteren Varian-

ten von einer Abnahme von 1,7 % aus-geht. Ab 2035 sind 

massive Abnahmen prognostiziert. 

 

Im gesamten Planwerk ist keine konkrete Aussage über 

den tatsächlichen Wohnraumbedarf in Fläche getroffen 

Eine tabellarische Auflistung der geplanten Baugebiete in 

Kap. 3.1.3 mit einer ha-Angabe würde die Nachvollzieh-

barkeit deutlich veranschaulichen. Es bleibt nur der Blick 

in die nahezu nicht lesbare Übersicht in der Abbildung 12. 

 

Angeblich besteht ein geschätzter Bedarf von 30-35 ha 

gewerblicher Bauflächen. Davon sollen ca. 25 ha am Ge-

werbepark Messegelände Ost und zwischen L 509 und der 

Queichheimer Hauptstraße ausgewiesen werden. Für die 

übrigen Flächen besteht ein Konkretisierungsbedarf im 

weiteren Planungsverfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kernstadt 

Die geplanten Wohnbauflächen im Süden von Landau als 

auch die geplante Mischbaufläche sind nach dem Einheit-

lichen Regionalplan als landwirtschaftliche Vorrangflä-

chen dargestellt. Für sie ist als regional-planerisches Ziel 

definiert „In den Vorranggebieten für die Landwirtschaft 

ist eine außerlandwirtschaftliche Nutzung nicht zulässig". 

Ziele der Regionalplanung sind lt. Regionalplan „verbind-

liche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich be-

stimmten und bestimmbaren, abschließend abgewoge-

nen Festlegungen zur Entwicklung, Ordnung und Siche-

rung des Raumes." Vor diesem Hintergrund stellt sich für 

uns die Frage einer grundsätzlichen Zulässigkeit der ange-

dachten Planungen. Die geplanten Bauflächen sind zu-

dem durch weitere regionalplanerische Festlegungen wie 

Regionale Grünzüge bzw. Grünzäsuren belegt.  

 

 

 

 

 

Mit dem zwischenzeitlich berechneten Wohnbauflächenbe-

darf können die Aussagen in den Erläuterungsbericht aufge-

nommen werden. Zum besseren Verständnis werden die ge-

planten Wohnbauflächen nochmals gesondert auf Themen-

karten sowie Gebietssteckbriefen aufgeführt. 

 

 

Die genannten Gebiete im Gewerbepark sowie zwischen L509 

und Queichheimer Hauptstraße decken zu großen Teilen den 

Bedarf an Gewerbeflächen bis zum Jahr 2030.  Um das Ziel 31 

des LEP IV auch bei der Gewerbeflächenentwicklung zu be-

achten, soll ein Teil des Flächenbedarfs im Innenbereich auf 

vorhandenen Gewerbeflächen – etwa durch Revitalisierun-

gen und Neuordnungen – gedeckt werden. Die im Planvor-

entwurf neu dargestellte gewerbliche Baufläche im Bereich 

der Flurstücke 3442 - 3445  in der Gemarkung Dammheim 

sollte zurückgenommen werden. Der Hinweis sollte zur 

Kenntnis genommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Die im FNP-Vorentwurf als geplante Wohnbauflächen darge-

stellten Bereiche im Landauer Südwesten von rund 21 ha ste-

hen in einigen Teilbereichen Zielen des aktuellen Einheitli-

chen Regionalplans entgegen. Für das Gebiet der vorberei-

tenden Untersuchungen legt der Einheitliche Regionalplan 

Rhein-Neckar südlich der Wollmesheimer Straße das verbind-

liche Ziel „Regionaler Grünzug“ sowie westlich der Hage-

nauer Straße das verbindliche Ziel „Grünzäsur“ fest. Weiter-

hin befinden sich beide Teilflächen in einem Vorranggebiet 

für die Landwirtschaft. Für eine Teilfläche von rund 5 ha 

wurde südlich der Wollmesheimer Straße kann von den Zielen 

der Raumordnung abgewichen werden. 

Parallel zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 2030 

wird durch den Verband Region Rhein-Neckar (VRRN) das Ka-

pitel „Wohnbauflächen“ des Einheitlichen Regionalplans 
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Die geplanten 

Wohnbauflä-

chen werden in 

einer Themen-

karte aufge-

führt. 

 

Der Hinweis 

wird zur Kennt-

nis genommen.  

 

Die im Planvor-

entwurf neu 

dargestellte ge-

werbliche Bau-

fläche im Be-

reich der Flur-

stücke 3442- 

und 3445 in der 

Gemarkung 

Dammheim wird 

zurückgenom-

men. 

 

 

An der grund-

sätzlichen Plan-

konzeption wird 
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Die Flächen mit 

regionalplaneri-

schem Zielkon-

flikt werden von 

der Genehmi-

gung des FNP 

2030 ausge-no-

mmen. 
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Des Weiteren fehlen Aussagen zu einer externen verkehr-

lichen Erschließung des Gebietes. 

 

 

 

 

 

 

 

Nußdorf 

Gegen die geplante Darstellung von Wohnbauflächen im 

Norden von Nußdorf bestehen grundsätzliche Bedenken. 

Die überplanten Flächen werden weinbaulich genutzt 

Rhein-Neckar (ERP) fortgeschrieben. Im Sinne des Gegens-

tromprinzips hat der Träger der Regionalplanung die Gege-

benheiten und Erfordernisse der Stadt Landau im Rahmen der 

Fortschreibung zu berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund 

fanden sowohl mit der Oberen Landesplanungsbehörde (SGD 

Süd) als auch mit dem Träger der Regionalplanung (Verband 

Region Rhein-Neckar) intensive Abstimmungen statt. Im Er-

gebnis sollen die von der Stadt Landau geplanten Wohnbau-

flächen im Entwurf zur Teilfortschreibung des Regionalplans 

berücksichtigt werden, um dem regionalplanerischen Ziel der 

Ausweisung zusätzlicher, über die Eigenentwicklung hinaus-

gehender Wohnbauflächen in der Kernstadt gerecht zu wer-

den. Dies wird auch in der raumordnerischen Bewertung des 

Flächennutzungsplanvorentwurfs durch die Obere Landespla-

nungsbehörde bestätigt.  

 

In der Konsequenz stehen Teile der geplanten Wohnbauflä-

che im Landauer Südwesten weiterhin den aktuellen Zielen 

der Regionalplanung entgegen, sodass auch das Gebot der 

Entwicklung des Bebauungsplans aus den Darstellungen des 

rechtswirksamen Flächennutzungsplans nicht gegeben ist. 

Die Ziele der Raumordnung sind der Abwägung gem. § 1 Abs. 

7 BauGB nach der Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 

BauGB nicht zugänglich.  Die geplanten Bauflächen, die den 

Zielen des Regionalplans entgegenstehen können durch die 

zuständige Landesplanungsbehörde formell erst genehmigt 

werden, wenn die Teilfortschreibung des Einheitlichen Regi-

onalplans rechtswirksam wird. Dementsprechend schlägt die 

Verwaltung vor, die Zielkonfliktflächen zu kennzeichnen und 

von der Genehmigung des FNP auszunehmen. 

 

Durch die Anordnung des Gebiets an die bestehenden Stra-

ßen L509 sowie in Fortführung an die Stichstraßen Hagenauer 

Straße, Rosheimer Straße, Türkheimer Straße und Kolmarer 

Straße wird die vorgesehen übergeordnete verkehrliche Er-

schließung zum Ausdruck gebracht. Die konkrete Verortung 

und Ausführung der örtlichen Erschließung wird im Rahmen 

der verbindlichen Bauleitplanung festgesetzt. Der Hinweis 

sollte zur Kenntnis genommen werden. 

 

 

Bezüglich des Konflikts mit Zielen der Regionalplanung wird 

auf die Ausführungen zum Teilbereich „Kernstadt“ in dieser 

Stellungnahme (Nr. 12, Landwirtschaftskammer) verwiesen.  
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und sind im Einheitlichen Regionalplan als landwirtschaft-

liche Vorrangflächen dargestellt. Damit liegt ein regional-

planerischer Zielkonflikt vor. Zudem befindet sich im Sü-

den die Hofstelle des Weingutes Martinshof. Es handelt 

sich hierbei um einen flaschenvermarktenden Weinbau-

betrieb. Eine Verträglichkeit zu einer Wohnbebauung 

wird aufgrund der Immissionsproblematik nicht gesehen. 

 

Arzheim 

Den Unterlagen ist zu entnehmen, dass anlässlich der ge-

planten Siedlungserweiterungen eine spürbare Entlas-

tung in Form einer Umgehungsstraße im Osten von Arz-

heim gesehen wird. Was die Fortführung der Straße Rich-

tung Norden betrifft, bestehen Vorbehalte hinsichtlich 

der Nutzbarkeit der Straße in Bezug auf die Anbindung 

an die B 10. Bei Beibehaltung der gegenwärtigen Trasse 

wäre eine kurvige Strecke zurückzulegen und ein Bahn-

übergang zu queren. Bei einer neuen Anbindung wären 

Weinbergflächen in Anspruch zu nehmen. Eine Konkreti-

sierung der Anbindung halten wir auf Ebene des FNP für 

notwendig. 

 

 

 

Wollmesheim 

Südlich der geplanten Wohnbaufläche liegt im Außenbe-

reich das Weingut …. Im Rahmen der Bauleitplanung hal-

ten wir den Nachweis der Verträglichkeit zwischen Woh-

nen und Weinbaubetrieb für erforderlich. 

Des weiteren ist darauf hinzuweisen, dass im Zuge der 

Bauleitplanung ein in Nord-Süd Richtung verlaufender 

Wirtschaftsweg östlich des neuen Baugebietes eingeplant 

werden sollte damit zukünftig diese Hauptverbindungs-

funktion für den landwirtschaftlichen Verkehr konfliktfrei 

erhalten bleiben kann. 

Die zur Umwidmung vorgesehenen Flächen sind laut Re-

gionalplan als landwirtschaftliche Vorrangflächen darge-

stellt. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Abhandlung einer möglichen Immissionsproblematik er-

folgt im nachgeordneten Bebauungsplanverfahren. Der Hin-

weis sollte zur Kenntnis genommen werden. 

 

 

 

 

 

 

Die Ortsumfahrung Arzheim sollte aufgrund von Beratungen 

in den politischen Gremien der Stadt Landau nicht im Plan-

entwurf berücksichtigt werden. Eine Abwägung der Stellung-

nahme ist somit nicht notwendig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezüglich des Konflikts mit den Zielen der Regionalplanung 

wird auf die Ausführungen zum Teilbereich „Kernstadt“ in 

dieser Stellungnahme (Nr. 12, Landwirtschaftskammer) ver-

wiesen. Die Verträglichkeit mit benachbarten Nutzungen so-

wie die örtliche Erschließungssituation werden im Rahmen 

des verbindlichen Bauleitplanverfahrens ermittelt und ggf. 

gelöst. Der Hinweis sollte zur Kenntnis genommen werden. 

Die Verträglichkeit zwischen der Wohnbebauung und dem 

landwirtschaftlichen Betrieb wird auf der Ebene der verbind-

lichen Bauleitplanung überprüft. Die Funktionsfähigkeit der 

Vorrangfläche für die Landwirtschaft wird nicht beeinträch-

tigt. Die Darstellungen der Planzeichnung entsprechen einer 

angemessenen städtebaulichen Konkretisierung des Einheit-

lichen Regionalplans. Die Hinweise sollten zur Kenntnis ge-

nommen werden.  
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Mörzheim 

Die geplante Gewerbebaufläche am östlichen Ortsrand 

wird aus landwirtschaftlich weinbaulicher Sicht abge-

lehnt, da es sich bei den Flächen um wertvolles Rebge-

lände handelt. 

Für die geplante Wohnbaufläche sehen wir einen regio-

nalplanerischen Zielkonflikt, da von der Ausweisung eine 

landwirtschaftliche Vorrangfläche betroffen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queichheim 

Für das geplante Gewerbegebiet liegt bereits ein Bebau-

ungsplan D 12 im Entwurf vor. Innerhalb der dargestellten 

Gewerbebaufläche befinden sich die Hofstellen zweier 

landwirtschaftlicher Betriebe. Im westlichen Bereich des 

Geltungsbereichs befindet sich der Betrieb Schmidt, der 

auf Ackerbau, insbes. die Saatgutvermehrung spezialisiert 

ist. Ein Großteil seiner Bewirtschaftungsflächen liegt ar-

rondiert um die Hofstelle und damit innerhalb des ge-

planten Geltungsbereiches. Aufgrund der Betriebsaus-

richtung des Betriebes ist es erforderlich, dass die Saatgut-

vermehrungsflächen arrondiert liegen. Dies ist vorliegend 

der Fall. Der durch die Überplanung verursachte Flächen-

entzug stellt für den Betrieb eine Existenzgefährdung dar. 

Im nördlichen Bereich liegt der Prokop-Hof mit Tierhal-

tung und Acker- bzw. Grünlandbewirtschaftung. Auch er 

verliert innerhalb des geplanten Baugebietes Flächen für 

die Ersatzgelände benötigt wird. Im Rahmen der verbind-

lichen Bauleit-planung muss dafür Sorge getragen wer-

den, dass die Erschließung der Hofstellen sowie der Be-

wirtschaftungs-flächen adäquat sichergestellt bleibt. Die 

von den Hofstellen ausgehenden Immissionen sind im 

weiteren Verfahren zu berücksichtigen. 

Eine Regelung bezüglich der Betroffenheit der beiden Be-

triebe wird für erforderlich gehalten. 

 

 

Die benannte Gewerbefläche ist als Bestandsfläche im Vor-

entwurf des FNP 2030 dargestellt. Die gewerbliche Baufläche 

wurde im Rahmen der Neuaufstellung des FNP 2010 abschlie-

ßend abgewogen sowie von der Oberen Landesplanungsbe-

hörde im Jahr 1999 genehmigt. Ziel der geringfügigen Aus-

weisung der gewerblichen Baufläche war, den örtlichen 

Handwerksbetrieben eine Auslagerungs- bzw. Erweiterungs-

möglichkeit zu ermöglichen. Dieses Ziel bleibt mit dem FNP 

2030 weiterbestehen. Um dem dörflichen Charakter zu erhal-

ten und Immissionsproblematiken zu verhindern, soll die ge-

werbliche Baufläche zu einer gemischten Baufläche umge-

widmet werden.  

Der regionalplanerische Zielkonflikt im Bereich der Wohn-

baufläche wird nach Rücksprache mit der SGD Süd im Rahmen 

des verbindlichen Bebauungsplanverfahrens, das im Verfah-

ren nach § 13b BauGB durchgeführt wird, abgehandelt. Die 

Hinweise sollten zur Kenntnis genommen werden. 

 

Die Erschließung der landwirtschaftlichen Hofstellen im Be-

bauungsplangebiet ist im Verfahren der verbindlichen Bau-

leitplanung zu regeln. Bereits im Rahmen eines durchgeführ-

ten städtebaulichen Wettbewerbs wurde den Teilnehmern 

vorgegeben die Erschließung der Hofstellen sowie die Er-

reichbarkeit der landwirtschaftlichen Flächen außerhalb des 

Plangebiets zu berücksichtigen. 

 

Die Darstellungs- und Festsetzungsmöglichkeiten der Bauleit-

planung sind in der Lage die Erschließung, sowie die Freihal-

tung der Hofstellen zu sichern. Die Stadtverwaltung Landau 

ist bestrebt zusammen mit den betroffenen Landwirten Lö-

sungen hinsichtlich der Bewirtschaftungsflächen zu finden, 

diese Vorgänge sind jedoch nicht Bestandteil der vorbereiten-

den Bauleitplanung. 
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Die Hinweise 

werden zur 

Kenntnis ge-

nommen. Die 

geplante ge-

werbliche Bau-

fläche wird im 

Entwurf zum 

FNP 2030 als ge-

plante Misch-

baufläche dar-

gestellt. 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis 

wird zur Kennt-

nis genommen. 
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Dammheim 

Die geplante Wohnbaufläche am westlichen Ortsrand 

stellt eine landwirtschaftliche Vorrangfläche dar. Wir se-

hen einen regionalplanerischen Zielkonflikt. 

Eine Flächenangabe über die dargestellte Gewerbefläche 

nördlich der Anschlussstelle A 65 fehlt. 

Auch für die geplante Freiflächenfotovoltaikanlage in 

Nachbarschaft der Deponie fehlt eine Größenangabe. 

Nach unserer Einschätzung handelt es sich hierbei auch 

um eine nach dem Regionalplan ausgewiesene landwirt-

schaftliche Vorrangfläche. 

 

 

 

 

 

Sonstige Darstellungen 

 

Der FNP soll eine ganzheitliche und ausgewogene Be-

trachtung der unterschiedlichen Themen, die die Stadt-

entwicklung und Bodennutzung betreffen enthalten. Uns 

verwundert in diesem Zusammenhang sehr, dass dem Flä-

chennutzungsplan im Planungsteil kein Kapitel Landwirt-

schaft und Weinbau gewidmet ist, wobei die Landwirt-

schaft und der Weinbau flächenmäßig in Landau den 

größten Anteil einnehmen. 

 

Eine Stellungnahme bzw. Aussagen zum Kapitel Land-

schaftsplanung, Natur- und Artenschutz, Klima kann nicht 

abgegeben werden, da konkrete Unterlagen noch in der 

Erstellung sind und erst im weiteren Verfahren integriert 

werden sollen. 

Der FNP stellt Grünflächen bzw. Brachland dar. Brachland 

ist dabei nicht näher definiert. Nach unserer Überprüfung 

handelt es sich bei folgenden Brachlanddarstellungen um 

landwirtschaftliche Nutzflächen, sodass daher eine ent-

sprechende Anpassung für erforderlich gehalten wird. 

 

 

Wollmesheim 

Die in der Gemarkung Wollmesheim dargestellten Brach-

flächen werden größtenteils landwirtschaftlich (Streu-

obstwiese, Grünland, Acker) genutzt. Dementsprechend 

sollte eine Darstellung als Fläche für Landwirtschaft erfol-

gen. 

Bezüglich des Konflikts mit Zielen der Regionalplanung wird 

auf die Ausführungen zum Teilbereich „Kernstadt“ in dieser 

Stellungnahme (Nr. 12, Landwirtschaftskammer) verwiesen. 

Die geplante Wohnbaufläche sollte als von der Genehmigung 

ausgenommene Fläche gekennzeichnet werden. 

Eine konkrete Angabe der jeweiligen Flächengrößen als In-

halt des Flächennutzungsplans ist nicht notwendig. Die Flä-

chengrößen sind anhand des maßstäblichen Planentwurfs er-

mittelbar.  

Aufgrund mittlerweile ermittelter naturschutzfachlicher Be-

denken wird die gewerbliche Baufläche an der Anschluss-

stelle Nord der BAB 65 zurückgenommen. Die Hinweise soll-

ten zur Kenntnis genommen werden. 

 

 

 

 

Dem Hinweis soll gefolgt werden. Aufgrund der Bedeutung 

des Landwirtschaft und dem Weinbau für Landau sollen die 

Aspekte in einem gesonderten Kapitel in der Begründung 

aufgeführt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die innerörtlichen privaten Grün- und Brachflächen dienen 

vor allem der städtebaulichen Gliederung, der Erholung, der 

Freizeit und sind von den sonstigen eher nutzungsorientier-

ten grünen Bereichen wie den Flächen für Landwirtschaft ab-

zugrenzen. In Wollmesheim handelt es sich um Strukturen 
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Die Hinweise 

werden zur 

Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Begründung 

wird um Aussa-

gen zur Land-

wirtschaft er-

gänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An der Planung 

wird festgehal-

ten. 
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Kernstadt 

Die in der Gewanne „Spitalgut" dargestellte Brachfläche 

wird als landwirtschaftliche Fläche bewirtschaftet. Eine 

Anpassung wird für notwendig erachtet. 

 

Mörzheim 

Das dargestellte Brachland am Brühlgraben sowie am 

Schleidgraben ist aus unserer Sicht als Fläche für die Land-

wirtschaft darzustellen. 

 

Mörlheim 

Bei der östlich des Mitfahrerparkplatzes dargestellten 

Brachfläche handelt es sich um landwirtschaftlich ge-

nutzte Grundstücke. Eine entsprechende Anpassung als 

Fläche für die Landwirtschaft sollte vorgenommen wer-

den. 

Die zwischen Brühlgraben und Bahngleisen dargestellten 

Brachflächen sind landwirtschaftlich genutzte Standorte 

und entsprechend in der Darstellung anzupassen. Dies gilt 

ebenfalls für die am „Oberen Wahlgraben" dargestellten 

Brachflächen. 

 

Allgemeines 

 

Wir sehen uns außerstande zum gegenwärtigen Zeit-

punkt eine qualifizierte Stellungnahme zum FNP abzuge-

ben, da fehlende Grundlagen wie bspw. Wohnbau- 

Schwellenwerte, Gewerbeflächenpotenzialanalyse etc. 

fehlen, die eine Begründung für die Darstellung der po-

tenziellen Bauflächen bilden. Auch fehlt der Landschafts-

plan und die geplant zu integrierenden landschaftsplane-

rischen Zielvorstellungen gänzlich. 

Die Unterlagen sind u.E. wegen der beschriebenen Un-

vollständigkeit nicht ausreichend für die Einholung einer 

Stellungnahme nach § 4 Abs.1 BauGB. 

 

von Eigentümergärten. Einzelne landwirtschaftliche Nutzun-

gen stehen der Darstellung nicht entgegen. An der Planung 

sollte festgehalten werden. 

 

 

 

 

Die Flächendarstellungen sind nicht parzellenscharf abzu-

grenzen, der FNP stellt die Art der Bodennutzung in den 

Grundzügen dar. Bei Brachland kann es sich um großflächig 

abgegrenzte Bereiche handeln, die aus der landwirtschaftli-

chen Nutzung gefallen sind bzw. als Wiesenfläche in der 

Landschaft liegen und zur Herstellung eines Biotopverbundes 

dienen. Teilweise handelt es sich um Zielvorstellungen mit 

Hinweischarakter. Einer Wiederaufnahme oder Fortführung 

einer landwirtschaftlichen Nutzung ist mit der gewählten 

Darstellung nach wie vor möglich. Ein Eingriff in das Eigen-

tum findet nicht statt. An der Planung sollte festgehalten 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz wird am weite-

ren Verfahren beteiligt. 

Die Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB dient zum einen der 

Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-

cher Belange sowie zum anderen der Aufforderung zur Äu-

ßerung hinsichtlich des erforderlichen Umfangs und Detaillie-

rungsgrads der Umweltprüfung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

An der Planung 

wird festgehal-

ten. 

 

 

 

 

 

 

13 Deutscher Wetter-

dienst 

Postfach 10 04 65 

Stellungnahme vom 17.07.2018; Az.: PB24A/18.01.02/305-

2018 
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63004 Offenbach Der DWD hat keine Einwände gegen die von Ihnen vor-

gelegte Planung, da keine Standorte des DWD beein-

trächtigt werden bzw. betroffen sind. 

 

Ich möchte Sie allerdings darauf hinweisen, dass aus 

Sicht des Deutschen Wetterdienstes die Auswirkungen 

des Vorhabens auf das Schutzgut Klima zu berücksich-

tigen sind. Das Vorhaben ist so zu gestalten, dass erheb-

liche ungünstige Auswirkungen auf das Klima und das 

Lokalklima vermieden werden. Zusätzlich ist bei dem 

Vorhaben im Sinne des Baugesetzbuches den Aspekten 

des Klimaschutzes und denen der Anpassung an den Kli-

mawandel Rechnung zu tragen. 

 

 

 

 

 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima werden in der 

Umweltprüfung ermittelt und im Umweltbericht darzustel-

len. Darüber hinaus behandelt das Klimaschutzkonzept sowie 

das Klimaanpassungkonzept die Belange des Schutzgutes 

Klima. Die Aspekte und Belange des Klimaschutzes haben Ein-

gang in den Flächennutzungsplan und somit in die städtebau-

liche Ordnung und Entwicklung gefunden. Der Hinweis sollte 

zur Kenntnis genommen werden. 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

Der Hinweis 

wird zur Kennt-

nis genommen. 

14 Stadtverwaltung 

Landau 

Bauordnungsabtei-

lung (630) 

Stellungnahme vom 23.07.2018; Az.: 63.01.01/630-B 

 

Im Vorfeld zum Aufstellungsbeschluss wurden in verwal-

tungsinternen Besprechungen bereits unsere Anregun-

gen vorgebracht. Weiterer Änderungs- bzw. Ergänzungs-

bedarf wird seitens der Bauordnung nicht gesehen. 

 

 

 

Der Hinweis sollte zur Kenntnis genommen werden. 

 

 

/ 

 

 

Der Hinweis 

wird zur Kennt-

nis genommen. 

15 Vodafone Kabel 

Deutschland GmbH 

Ingersheimer Str. 20 

70499 Stuttgart 

Stellungnahme vom 31.07.2018 

 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone 

Kabel Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante 

Maßnahme keine Einwände geltend macht. 

 

In Ihrem Planbereich befinden sich Telekommunikations-

anlagen unseres Unternehmens. Bei objektkonkreten 

Bauvorhaben im Plangebiet werden wir dazu eine Stel-

lungnahme mit entsprechender Auskunft über unseren 

vorhandenen Leitungsbestand abgeben. 

Weiterführende Dokumente: 

 Kabelschutzanweisung Vodafone 

 Kabelschutzanweisung Vodafone Kabel Deutschland 

 Zeichenerklärung Vodafone 

 Zeichenerklärung Vodafone Kabel Deutschland 

 

 

Der Hinweis sollte zur Kenntnis genommen werden. 

 

 

/ 

 

 

Der Hinweis 

wird zur Kennt-

nis genommen. 
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Landesamt für Geo-

logie und Bergbau 

Emy-Roeder-Straße 

5 

55129 Mainz 

Stellungnahme vom 31.07.2018; Az.: 3240-0849-18/V1 

kp/pb 

 

aus Sicht des Landesamtes·für Geologie und Bergbau 

Rheinland Pfalz (LGB) werden zum oben genannten Plan-

vorhaben folgende Anregungen, Hinweise und Be wer-

tungen gegeben:  

 

Bergbau / Altbergbau:· 

 

Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass 

in den Geltungsbereichen der Neuaufstellung des  Flä-

chennutzungsplanes 2030 kein Altbergbau doku-mentiert 

ist. 

 

Die angefragten Flächen werden von folgenden Bergbau-

berechtigungen überdeckt: 

 

Gemarkung Aufsuchungser-

laubnis/Bewilligung/Be-

trieb 

Rechtsinhaber 

Godramstein • Erlaubnisfeld „Bö-

chingen" (Kohlen- 

Wasserstoffe) 

• Wintershall Hol-

ding GmbH, Rech-

terner Straße 2 in 

49406 Barnstorf 

Nußdorf • Betrieb „Landau“ 

(Erdöl) 

• Bewilligung 

„Landau" (Erd-

wärme) 

• Bewilligung 

„Landau West I" 

(Kohlenwasser-

stoffe)· 

 

• Wintershall AG, 

Rechterner 

Straße 2 in 

49406 Barnstorf 

• Wintershall Hol-

ding GmbH, Rech-

terner  

Straße 2 in· 

49406 Barnstorf 

• Hermann von 

Rautenkranz, 

Internationale 

Tiefbohr GmbH & 

Co. KG ITAG, ltag-

straße in 29221 

Celle 

Die Hinweise sollten zur Kenntnis genommen werden. Das 

Landesamt für Geologie und Bergbau ist bei entsprechenden 

konkreten Vorhaben und im Rahmen der verbindlichen Bau-

leitplanung zu beteiligen. 
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Die Hinweise 

werden zur 

Kenntnis ge-

nommen. 
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Dammheim 

(alle aus- ge-

wiesenen Flä-

chen) 

• Betrieb „Landau" 

(Erdöl) 

• Betrieb „Landau" 

(Erdwärme) 

• Bewilligung 

„Landau Ost I" 

(Kohlen-wasser-

stoffe) 

 

• Wintershall AG, 

Rechterner 

Straße 2 in 

49406 Barnstorf 

• Wintershall Hol-

ding GmbH, Rech-

terner  

Straße 2 in· 

49406 Barnstorf 

• Hermann von 

Rautenkranz, 

Internationale 

Tiefbohr GmbH & 

Co. KG ITAG, ltag-

straße in 29221 

Celle 

Arzheim • Erlaubnisfeld 

„Drusweiler" 

(Kohlen- wasser-

stoffe) 

• Neptune 

Energy 

Deutschland 

GmbH, Wald- 

straße 39 in 

49808 Lingen 

Arzheim/ 

Wollmesheim 

• Erlaubnisfeld 

„Drusweiler" 

(Kohlen- wasser-

stoffe) 

• Neptune 

Energy 

Deutschland 

GmbH, Wald- 

straße 39 in 

49808 Lingen 

Wollmesheim 

(Flächen 

im Osten) 

• Erlaubnisfeld 

„Herx-heim-

weyher" (Kohlen-

wasser-stoffe) 

• Bewilligung 

„Landau-Süd“ 

(Erdwärme/Sole) 

• Palatina GeoCon 

GmbH &Co. KG, 

Siemensstraße 

18 in  

67346 Speyer 

• Geo x GmbH 

Industriestraße 

18 in 76829 

Landau 

Wollmesheim 

(Fläche im Sü-

den) 

• Erlaubnisfeld 

„Drusweiler“ 

(Kohlen- wasser-

stoffe) 

• Neptune 

Energy 

Deutschland 

GmbH, Wald·-

straße39 in 

49808 Lingen 
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Mörzheim • Erlaubnisfeld 

„Drusweiler" 

(Kohlen- wasser-

stoffe) 

• Neptune Energy 

Deutschland- 

GmbH, Wald- 

straße 39 in 

49808 Lingen 

Landau • Betrieb „Landau" 

(Erdöl) 

• Bewilligung 

„Landau-Süd" 

(Erdwärme/Sole) 

• Erlaubnisfeld 

„Landau Südwest" 

(Kohlen-wasser-

stoffe) 

. 

. 

• Wintershall AG, 

Rechterner Straße 

2 in 49406 Barnst-

orf 

• geoxGmbH, 

Industriestraße 

18 in  

76829 Landau 

• Wintershall Hol-

ding GmbH, 

Rechterner Straße 

2 in 49406 Barnst-

orf 

Queichheim 

(Flächen im 

Nordwesten 

und Nordos-

ten) 

' 

• Betrieb „Landau" 

(Erdöl) 

• Bewilligung „Lan-

dau“(Erdwärme) 

• Bewilligung 

„Landau Ost IV" 

(Kohlenwasser-

stoffe) 

•' 

• Wintershall AG, 

Rechterner Straße 

2 in 49406 Barnst-

orf 

• Wintershall Hol-

ding GmbH, Rech-

terner Straße 2 in 

49406·Barnstorf 

• Hermann von 

Rautenkranz, In-

ternationale 

Tiefbohr GmbH & 

Co. KG ITAG, 

Itagstraße in 

29221 Celle 

Queichheim 

(angefragte 

Fläche im Sü-

den) 

• Betrieb „Landau" 

(Erdöl) 

• Bewilligung 

„Landau" (Erd-

wärme) 

• Bewilligung 

„Landau Ost IV" 

(Kohlenwasser-

stoffe) 

• Erlaubnisfeld 

„Herxheim-

• Wintershall AG, 

Rechterner Straße 

2 in 49406 Barnst-

orf 

• Wintershall Hol-

ding GmbH, Rech-

terner Straße 2 in 

49406·Barnstorf 

• Hermann von 

Rautenkranz, In-

ternationale 

Tiefbohr GmbH & 
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weyher“ (Kohlen-

wasser-stoffe) 

 

Co. KG ITAG, 

Itagstraße in 

29221 Celle 

• Palatina GeoCon 

GmbH &Co. KG, 

Siemensstraße 

18 in 67346 

Speyer 
Mörlheim • Betrieb „Landau" 

(Erdöl) 

• Betrieb „Offen-

bach/Queich" 

(Erdwärme) 

• Bewilligung 

„Landau Ost IV" 

(Kohlenwasser-

stoffe) 

• Wintershall AG, 

Rechterner 

Straße 2 in 

49406 Barnstorf 

• Hotrock GmbH, 

Erbprinzenstraße 

27 in 76133 

Karlsruhe 

• Hermann von 

Rautenkranz, 

Internationale 

Tiefbohr GmbH & 

Co. KG ITAG, ltag-

straße in 

29221 Celle 

 

Bitte beachten Sie, dass sich im Umfeld sowie zum Teil im 

Bereich der ausgewiesenen Flächen Bohrungen sowie Lei-

tungen des Betriebes „Landau“ befinden. Aufgrund der 

Datengrundlage (Übersichtskarte im Maßstab 1 : 12.500 

sowie fehlender Angaben·zu konkreten Flurstücken) 

kann unsererseits keine genaue Aussage zur Lage der 

Bohrungen und Leitungen getroffen werden. 

Da wir über die genaueren Planungen künftiger Vorha-

ben keine Kenntnisse besitzen und rückgebaute Bohrun-

gen mit einem Sicherheitsradius von 5 m von Bebauung 

freizuhalten sind, empfehlen wir Ihnen, sich mit den vor-

genannten Inhaberinnen und Betreiber in Verbindung zu 

setzen. 

 

Boden und Baugrund 

 

- allgemein: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis sollte zur Kenntnis genommen werden.  
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Der Hinweis 

wird zur Kennt-

nis genommen. 
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Für Neubauvorhaben oder größere An- und Umbauten 

(insbesondere mit Laständerungen) werden objektbezo-

gene Baugrunduntersuchungen empfohlen. 

 

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 

und der DIN 18915 zu berücksichtigen. 

 

- mineralische Rohstoffe: 

 

Sofern es durch evtl: erforderliche landespflegerische  

Kompensationsmaßnahmen außerhalb der Geltungs-be-

reiche der Planflächen zu keinerlei Überschneidungen mit 

den im Regionalen Raumordnungsplan ausgewiesenen 

Rohstoffsicherungsflächen kommt, bestehen aus der Sicht 

der Rohstoffsicherung gegen die geplanten Vorhaben 

keine Einwände. 

Die Hinweise sind nicht Gegenstand der vorbereitenden Bau-

leitplanung und sollten zur Kenntnis genommen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Gebiet der Stadt Landau befindet sich gemäß Ein-

heitlicher Regionalplan Rhein-Neckar kein Vorranggebiet für 

den Rohstoffabbau bzw. kein Vorbehaltsgebiet für die Roh-

stoffsicherung. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

Die Hinweise 

werden zur 

Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

 

 

 

Der Hinweis 

wird zur Kennt-

nis genommen. 

17 Generaldirektion 

Kulturelles Erbe 

Rheinland-Pfalz 

Direktion Landesar-

chäologie 

Kleine Pfaffengasse 

10 

67346 Speyer 

 

Stellungnahme vom 31.07.2018; Az.: E2018/1307 dh 

 

in der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäo-

logie sind im Bereich Stadt Landau in der Pfalz mehrere 

Fundstellen verzeichnet (s. beigefügte Kartierung). Die 

Kartierung folgt den Gemarkungs-grenzen, ausgelassen 

sind nicht kartierbare und nicht näher eingrenzbare Fund-

stellen. Wir ersuchen Sie die vorgegebenen Bereiche mit 

der Kennung „Archäologische Verdachtsfläche" sowie ei-

nem Gemarkungskürzel und der Stellennummer in den 

Plan zu übernehmen. 

 

Derzeit findet eine Abstimmung zwischen der Unteren 

Denkmalschutzbehörde der Stadt Landau und der Direk-

tion Landesarchäologie Speyer über die im bisherigen FNP 

der Stadt Landau verzeichneten Grabungsschutzgebiete 

statt. Wir ersuchen Sie daher, die bisher gültigen Gra-

bungsschutzgebiete nicht in den neuen FNP zu überneh-

men, sondern zunächst ausschließlich die hier übermittel-

ten „Archäologischen Verdachtsflächen". In den FNP zu 

übernehmende Grabungsschutzgebiete werden wir in 

den kommenden Monaten beantragen, um sie per 

Rechtsverordnung verabschieden zu lassen.  

 

 

 

Planungen, die auf anderer gesetzlicher Grundlage erfolgen 

werden nachrichtlich in den Flächennutzungsplan übernom-

men. Dabei muss es sich um verbindliche Festsetzungen han-

deln. Bei Verdachtsflächen ist dies nicht der Fall. Die Ver-

dachtsflächen werden in einer Themenkarte, die Bestandteil 

der Begründung ist, vermerkt und nicht nachrichtlich in die 

Planzeichnung übernommen. An der Planung sollte festge-

halten werden. 

  

 

Grabungsschutzgebiete, die nicht per Rechtsverordnung gesi-

chert sind, sind im Planvorentwurf nicht nachrichtlich über-

nommen. Eine nachrichtliche Übernahme der bisher im FNP 

2010 übernommenen Grabungsschutzgebiete in die Plan-

zeichnung des FNP 2030 erfolgt nicht. Der Hinweis sollte zur 

Kenntnis genommen werden. 

 

Archäologische Verdachtsflächen sind nicht nachrichtlich in 

den Plan zu übernehmen. Die archäologischen Verdachtsflä-

chen sollten in einer Themenkarte zur Begründung vermerkt 

werden.  

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

An der Planung 

wird festgehal-

ten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis 

wird zur Kennt-

nis genommen. 

 

 

 

 

An der Planung 

wird festgehal-

ten. 
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Wir weisen ferner darauf hin, dass derzeit die Prüfung 

zweier Anträge auf Grabungsschutzgebiete im Bereich 

Stadt Landau in der Pfalz durchgeführt wird, die zukünf-

tig im Flächennutzungsplan berücksichtigt werden sollen. 

In beiden Fällen ist die Rechtsverordnung abzuwarten. 

Dabei handelt es sich um die Anträge auf Ausweisung 

zum  Grabungsschutzgebiet (1) ,,Festung Landau" und (2)  

,,Gräberfeld Landau/Eichbornstraße" nach§ 22 DSchG. 

 

Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass die 

Eintragungen archäologischer Bereiche zunächst einmal 

ein Planungshemmnis darstellen. Vor einer eventuellen 

Überplanung ist unsere Fachbehörde zu konsultieren, da 

sonst erhebliche Kosten für Grabungen und wissenschaft-

liche Bearbeitung entstehen können, die dann vom Pla-

nungsträger zu tragen sind. 

 

Wir machen außerdem darauf aufmerksam, dass Aus-

gleichsflächen und archäologische Bereiche sich durchaus 

decken können und sollten, sofern in den Ausgleichsflä-

chen keine Eingriffe in den Boden (Regenrückhaltebe-

cken, Feuchtbiotope) vorgesehen sind. Absprache ist auch 

in einem solchen Fall dringend erforderlich. 

 

Bei gerechtfertigtem Bedarf können Sie selbstverständlich 

Informationen zu einzelnen Fundstellen- resp. Grabungs-

schutzbereichen bei uns erhalten. Wir bitten Sie dazu den 

entsprechenden Kürzel aus der Kartierung anzugeben. 

 

Trotz dieser Stellungnahme ist die Direktion Landesarchä-

ologie an den weiteren Verfahrensschritten zu beteiligen, 

da jederzeit bisher unbekannte Fundstellen in Erschei-

nung treten können. 

 

Rein vorsorglich müssen wir darauf hinweisen, dass sich im 

Planungsgebiet bisher nicht bekannte Kleindenkmäler 

(wie Grenzsteine) befinden können. Diese sind selbstver-

ständlich zu berücksichtigen bzw. dürfen von Planierun-

gen o.ä. nicht berührt oder von ihrem angestammten, his-

torischen Standort entfernt werden. 

 

 

 

Das festgesetzte Grabungsschutzgebiet „Festung Landau“ 

sollte nachrichtlich in den Plan übernommen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Dies betrifft die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bzw. 

genehmigungspflichtiger Vorhaben. Die Fachbehörde wird 

entsprechend im Rahmen dieser Verfahren beteiligt. Die Hin-

weise sollten zur Kenntnis genommen werden. 
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/ 

 

 

 

Das Grabungs-

schutzgeiet 

„Festung 

Landau“ wird 

nachrichtlich 

übernommen. 

 

 

 

Die Hinweise 

werden zur 

Kenntnis ge-

nommen. 
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Diese Stellungnahme betrifft ausschließlich die archäolo-

gischen Kulturdenkmäler und ersetzt nicht Stellungnah-

men der Direktion Landesdenkmalpflege zu den Bau-

denkmälern in Mainz und der Direktion Landesarchäolo-

gie - Erdgeschichte in Koblenz. Eine interne Weiterleitung 

ist nicht möglich. 

 

Anlagen siehe S. …………. 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LBM – Autobahn-

amt Montabaur 

Bahnhofsplatz 1 

56410 Montabaur 

 

Stellungnahme vom 31.07.2018; Az.: FNP A65/132-140 IV 

41a 

 

gegen den o.g. Flächennutzungsplan bestehen unserer-

seits unter folgenden Voraussetzungen keine Bedenken. 

 

1. Die Bundesautobahn einschließlich ihrer Bestandteile 

nach dem Bundesfernstraßengesetz (FStrG) dürfen nur 

nachrichtlich in den Flächennutzungsplan aufgenom-

men werden. 

 

 

 

 

2. Eintragung der 40 m Bauverbotszone und 100 m Bau-

beschränkungszone nach § 9 FStrG in die nachfolgen-

den Bebauungspläne.  

Diese Abstandsflächen sind, jeweils gemessen vom äu-

ßeren Rand der befestigten Fahrbahn, parallel zur 

Hauptfahrbahn der BAB und der Anschlussstellen so-

wie gegenüber den Anschlussstellen nach örtlichem 

Aufmaß festzulegen. Zu der befestigten Fahrbahn 

rechnen auch Beschleunigungsstreifen, Standspuren 

u.s.w. 

 

3.1 Innerhalb der Bauverbotszone dürfen keine Hochbau-

ten i.S.d. FStrG errichtet werden. Hochbauten i.S.d. 

FStrG sind alle baulichen Anlagen, die sich über die 

Erdgleiche erheben. Hierzu rechnen auch Tiefbauten 

und Aufschüttungen oder Abgrabungen größeren 

Umfangs sowie die nach Landesrecht den baulichen 

Anlagen gleichgestellten Anlagen (z.B. Lagerplätze, 

Ausstellungsplätze). 

 

 

 

 

 

 

 

Dem Hinweis sollte gefolgt werden. Die Planzeichnung wird 

entsprechend angepasst und die Bundesautobahn als nach-

richtliche Übernahme gekennzeichnet. 

 

 

 

 

 

Zu den Punkten 2. – 5.: Die entsprechenden Hinweise sollten 

zur Kenntnis genommen werden. Die Hinweise sind nicht Ge-

genstand der vorbreitenden Bauleitplanung und sind im Rah-

men der verbindlichen Bauleitplanung zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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Die Bundesau-

tobahn wird in 

der Planlegende 

als nachrichtli-

che Übernahme 

gekennzeichnet. 

 

 

Die Hinweise 

werden zur 

Kenntnis ge-

nommen. 
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3.2 Innerhalb der Baubeschränkungszone darf die Höhe 

der baulichen Anlagen max. 10 m über dem Niveau der 

BAB oder des natürlichen Geländes sein. 

 

3.3 Innerhalb der Bauverbotszone dürfen keine Werbean-

lagen errichtet werden. 

 

3.4 Innerhalb der Baubeschränkungszone dürfen keine 

beleuchteten oder angestrahlten Werbeanlagen auf-

gestellt oder angebracht werden, die auf die Verkehrs-

teilnehmer der BAB ausgerichtet sind bzw. von den 

Verkehrsteilnehmern auf der BAB eingesehen werden 

können. Sonstige Werbeanlagen, die auf die Verkehrs-

teilnehmer der BAB ausgerichtet sind bzw. von diesen 

eingesehen werden können, bedürfen der Zustim-

mung des Autobahnamtes. 

 

3.5 Innerhalb der Baubeschränkungszone dürfen keine In-

dustrieansiedlungen mit Rauch- und Nebelbildung zu-

gelassen werden. 

 

4. Den autobahneigenen Flächen und Entwässerungs-an-

lagen darf kein Oberflächenwasser oder Abwasser zu-

geleitet werden. 

 

5. Gesamtverkleidungen von Fassaden und Außenwän-

den aus glänzendem Metall, glänzenden Keramikplat-

ten, glasierten oder ähnlichen Materialien und Glas-

fronten sind nicht zulässig. Grelle und leuchtende Far-

ben sind unzulässig. 

 

6. Der Flächennutzungsplan weist keine Aussagen zum 

Lärmschutz auf. Die Planungsträger haben durch ent-

sprechende Festsetzungen in der Planurkunde bzw. in 

den textlichen Festsetzungen zu nachfolgenden Be-

bauungsplänen den Erfordernissen des § 1 Abs. 6 Nr. 1 

i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB zum Schutz vor schädli-

chen Umwelteinwirkungen i.S.d. Bundesimmissions-

schutzgesetzes sowie zum Schutz vor solchen Einwir-

kungen oder zur Vermeidung bzw. Minderung solcher 

Einwirkungen für die zu treffenden baulichen und 

sonstigen technischen Vorkehrungen im Innen- und 

Außenwohnbereich in ausreichenden Maß Rechnung 

zu tragen. Die hierzu erforderlichen Nachweise sind 

durch die Träger der Bauleitplanung zu erbringen. Es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 6 BauGB stellt der Vorentwurf auch Flä-

chen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Um-

welteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzge-

setzes dar. Auf der Ebene des Flächennutzungsplans sind auf 

der Grundlage einer gesamtstädtischen Konzeption Bauflä-

chen so anzuordnen, dass keine schädlichen Umwelteinwir-

kungen zu erwarten sind. Die neu dargestellten gewerblichen 

Bauflächen befinden sich in unkritischen Bereichen in räumli-

cher Nähe zur BAB 65. Der Schutz der neu dargestellten 

Wohnbauflächen vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

wurde durch eine Suchraumkonkretisierung für neue Wohn-

bauflächen auf gesamtstädtischer Ebene vorgeprüft. Es lie-

gen im Ergebnis keine Hinweise auf schädliche Umweltimmis-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise 

werden zur 

Kenntnis ge-

nommen. 
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ist somit sicherzustellen, dass der Straßenbaulastträger 

Bund von jeglichen Ansprüchen Dritter bezüglich 

Lärmschutz freigestellt wird. 

 

sionen vor. Detaillierte Situationsanalysen und ggf. daraus re-

sultierende Maßnahmen sind auf der Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung im Rahmen von begleitenden Fachgutachten 

abzuhandeln. Die Hinweise sollten zur Kenntnis genommen 

werden. 

19 Pfalzwerke Netz AG 

Kurfürstenstraße 29 

67061 Ludwigsha-

fen 

 

Stellungnahme vom 31.07.2018; Az.: 745-17387-00 

 

im Rahmen unserer frühzeitigen Beteiligung an dem im 

Betreff genannten Verfahren teilen wir Ihnen mit, dass 

die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 2030 Be-

lange unseres Aufgaben- und Zuständigkeitsbereiches be-

rührt. 

 

Zur Berücksichtigung unserer Belange werden wir im 

Zuge der Beteiligung gem.§ 4 Abs. 2 Baugesetzbuch de-

tailliert Stellung nehmen. Dementsprechend bitten wir 

um weitere Beteiligung an den nachfolgenden Verfah-

rensschritten. 

 

Bei der Umweltprüfung sind keine Belange unseres Auf-

gaben- und Zuständigkeitsbereiches zu berücksichtigen 

und haben wir zum Umfang und Detailierungsgrad des 

Umweltberichtes keine Anregungen. 

 

 

 

Die Pfalzwerke Netz AG wird am weiteren Verfahren betei-

ligt. Keine Abwägungsentscheidung erforderlich.  

  

20 Generaldirektion 

Kulturelles Erbe 

Rheinland-Pfalz 

Erthaler Hof/Schil-

lerstraße 44 

55116 Mainz 

Stellungnahme vom 2.08.2018 (Fristverlängerung wurde 

gewährt) 

 

Wir schlagen vor, im Flächennutzungsplan nicht nur die 

Denkmalzonen – hier „Gesamtanlagen (Ensembles), die 

dem Denkmalschutz unterliegen“ genannt -, sondern 

auch Einzeldenkmäler einzutragen. 

Wir unterstützen die im Landauer Stadtplanungsamt an-

gedachte Idee für den Flächennutzungsplan einen eige-

nen Layer „Denkmalschutz“ zu entwickeln. Als Beitrag 

der Fachbehörde dafür hat der Fachbereich Inventarisie-

rung im Gespräch am 25.06.2018 in Aussicht gestellt, bis 

Mitte Dezember 2018 die aktualisierte digitale Denkmal-

karte für die Stadt Landau vorzulegen. 

 

 

 

 

Die Einzeldenkmäler sollten auf einer Themenkarte zur Be-

gründung des Flächennutzungsplans vermerkt werden. Der 

Anregung sollte gefolgt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

Einzeldenkmäler 

werden auf ei-

ner Themen-

karte „Denkmal-

schutz“ als Teil 

der Begründung 

verortet. 

21 

 

 

 

 

 

Stadtverwaltung 

Landau 

Brand- und Kata-

strophenschutz 

Feuerwehr 

Stellungnahme vom 10.07.2018; Az. 150-Dh 

 

Zur Sicherstellung des Grundschutzes ist eine aus-rei-

chende Löschwasserversorgung aus dem örtlichen Trink-

wassernetz sicher zu stellen. 

 

 

 

Die Hinweise werden bei der verbindlichen Bauleitplanung 

und Erschließungsplanung berücksichtigt. Die Hinweise soll-

ten zur Kenntnis genommen werden. 

 

 

 

/ 

 

 

Die Hinweise 

werden zur 

Kenntnis ge-

nommen. 
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Die Wassermengen richten sich hierbei nach den Vorga-

ben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) die den örtlichen 

Verhältnissen, je nach Bebauung in entsprechender Weise 

zur Brandbekämpfung zur Verfügung stehen müssen. Die 

erforderlichen Wassermengen sind in einem Bebauungs-

gebiet von jedem Punkt aus, innerhalb eines Radius von 

300 m bereitzustellen. 

 

Zur Löschwasserentnahme aus dem Trinkwassernetz die-

nen Hydranten. Deren Ausführung ist im DVGW Arbeits-

blatt W 331/I-VII, den  Hydrantenrichtlinien, geregelt. 

Dem Einbau von Überflurhydranten gern. DIN 3222 ist da-

bei nach Möglichkeit  der Vorzug zu geben. Sie sind so 

aufzustellen, dass die Gefahr der Beschädigung durch 

Fahrzeuge nicht besteht. Die Lage von Unterflurhydran-

ten (DIN 3221) ist durch Hinweisschilder gern. DIN 4066 

deutlich sichtbar und dauerhaft zu kennzeichnen 

 

Die Hausnummern sind so zu gestalten, dass sich ihre Ab-

folge logisch ergibt und von anrückenden Rettungs-kräf-

ten nachvollzogen werden kann. Die Hausnummern sind 

bereits während der Bauphase zu vergeben und an den 

Gebäuden anzubringen 

 

Die in der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LbauO) §§ 

7 und 15, Anlage E, entsprechende Zu- und Durchfahrts-

breiten, sowie Aufstellflächen für Rettungsfahrzeuge sind 

zu berücksichtigen und sicherzustellen. 
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Verband Region  

Rhein-Neckar 

Postfach 10 26 36 

68026 Mannheim 

 

Stellungnahme vom 30.07.2018; Az.: 221 06 – 05514/2018 

 

So hat sich der Verband auf der Grundlage des Abschluss-

berichtes der städtebaulichen Analyse des Büros ISU aus 

dem Jahr 2016 zu der geplanten wohnbaulichen Entwick-

lung im Südwesten der Kernstadt bereits positioniert 

(Schreiben vom 03.02.2017). Im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung zu dem vorliegenden Vorentwurf nehmen wir 

wie folgt Stellung: 

 

Aus regionalplanerischer Sicht besteht Konsens hinsicht-

lich des für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 

erforderlichen Bedarfs zur Neuaufstellung des im Jahr 

2000 genehmigten Flächennutzungsplanes der Stadt 

Landau. In diesem Zusammenhang empfehlen wir, den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund der gewählten Gliederung wird der Anlass der 

Planaufstellung im zweiten Teil der Begründung aufgeführt. 

Der Hinweis sollte zur Kenntnis genommen werden 
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Der Hinweis 

wird zur Kennt-

nis genommen. 
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erst auf S. 27 ff. der Begründung dargelegten Anlass so-

wie die Zielsetzung der Neuaufstellung voran zu stellen. 

 

Die Analyse der Bevölkerungsentwicklung und -struktur 

der Stadt Landau unter Ziffer 3.2 der Begründung zeigt, 

dass der natürliche Bevölkerungssaldo seit 2002 Jahr für 

Jahr negativ ist, der in den letzten Jahren signifikante Be-

völkerungszuwachs somit ausschließlich auf das seit etwa 

2010 deutlich positive Wanderungssaldo zurückzu-führen 

ist. An dieser Entwicklung haben die Zuzüge der Studie-

renden sowie ausländischen Personen einen nicht uner-

heblichen Anteil, so dass unter Ziffer 3.2 auf S. 13 der Be-

gründung sowie den Erkenntnissen aus der Vergan-gen-

heit zurecht darauf hingewiesen wird, dass die Wande-

rungsbewegungen oftmals erheblichen Schwan-kungen 

unterliegen. Im Hinblick auf die weitere Versachlichung 

der diesbezüglichen Diskussionen sollte für die Betrach-

tung der Determinanten für die Bevölkerungs-entwick-

lung in der Begründung durchgängig nur ein Betrach-

tungszeitraum (so z.B. die 15 Jahre von 2002 bis 2017 ent-

sprechend den Abbildungen 3, 4 und 7 der Begründung) 

berücksichtigt werden, um nicht den Eindruck zu erwe-

cken, dass besonders positive Entwicklungsphasen in die 

Zukunft projiziert werden sollen. Dieser Hinweis ist uns in-

soweit wichtig, als diese Annahmen maßgebend für die 

Ermittlung des künftigen Wohnraum bzw. Wohnbauflä-

chenbedarfs sind. 

 

Dennoch ist unter den derzeitigen Rahmenbedingungen 

auch nach unserer Einschätzung von einem auch in den 

nächsten Jahren anhaltenden Bevölkerungszuwachs in 

der Stadt Landau auszugehen, wofür zusätzlicher Wohn-

raum benötigt wird. Da dieser mit dem sich abzeichnen-

den Abschluss der wohnbaulichen Entwicklung auf den 

Flächen des letzten größeren Konversionsgeländes 

„Wohnparks Am Ebenberg" durch Nutzung weiterer In-

nenentwicklungspotentiale nachweislich künftig nicht 

mehr in dem erforderlichen Umfang bereitgestellt wer-

den kann, ist auch aus unserer Sicht unstrittig, dass die 

Stadt für den künftigen Bedarf im Flächennutzungsplan 

zusätzliche Bauflächen ausweisen muss. In diesem Kon-

text sind für den Planungshorizont der FNP-Neuaufstel-

lung die Größen-ordnung der geplanten Neubaugebiete 

sowie deren räumliche Verortung zu klären. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die unterschiedlichen Zeiträume zur Bevölkerungsentwick-

lung sind teilweise den unterschiedlichen Datenquellen ge-

schuldet (Stadt Landau und Statistisches Landesamt). Teil-

weise liegen die Datenerhebungen nur für einen bestimmten 

Betrachtungszeitraum vor, sodass eine Vereinheitlichung 

nicht möglich ist. Falschaussagen ergeben sich hierdurch 

nicht. Für die Ermittlung des Wohnbauflächenbedarfs wird 

die Berechnungsmethodik des VRRN herangezogen, die un-

abhängig von den Betrachtungszeiträumen der Begründung 

agiert. An der Planung sollte festgehalten werden. 
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An den Betrach-

tungszeiträu-

men wird fest-

gehalten. 
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Entsprechend den Zielen und Grundsätzen des Einheitli-

chen Regionalplans Rhein-Neckar zur Siedlungsentwick-

lung sollte sich die Ausweisung von neuen Wohnbauge-

bieten in Landau vorrangig auf die Kernstadt und nur zu 

einem geringen Anteil auf die Stadtdörfer verteilen. Der 

vorliegende Vorentwurf des Flächennutzungsplans 2030 

trägt den diesbezüglichen regional-planerischen Vorga-

ben grundsätzlich Rechnung. Darüber hinaus hat die städ-

tebauliche Analyse des Büros ISU auch für uns nachvoll-

ziehbar aufgezeigt, dass für eine nennenswerte Flächen-

ausweisung mit langfristigen Entwicklungsoptionen 

keine Standortalternativen zu den projektierten Plange-

bieten im westlichen und südwestlichen Bereich der Kern-

stadt bestehen. 

 

Hinsichtlich des Flächenbedarfs bis zum Planungshorizont 

der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans sind die 

entsprechenden landes- und regionalplanerischen Ziel-

vorgaben zu beachten (siehe dazu Plankapitel 2.4.2 LEP IV 

Rheinland-Pfalz 2008 sowie 1.4 des Einheitlichen Regio-

nalplans Rhein-Neckar 2014). Gemäß Plansatz Z 1.4.2.5 

des Einheitlichen Regionalplans ist eine Ausweisung zu-

sätzlicher Wohnbauflächen durch die Flächennutzungs-

planung der Kommunen nur zulässig, wenn ein entspre-

chendes Wohnbauflächendefizit nachgewiesen wird. Ge-

mäß Artikel 13 Abs. 2 des „Staatsvertrages zwischen den 

Ländern Baden-Württemberg, Hessen und Rhein-

landPfalz über die Zusammenarbeit bei der Raumord-

nung und Weiterentwicklung im Rhein-Neckar Gebiet" 

vom 26. Juli 2005 in Verbindung mit Ziffer 3.1.3 der „Be-

schlussfassung der Raumordnungskommission über Form 

und Inhalt des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar" 

vom 06. November 2009 ist der Verband Region Rhein-

Neckar für die Ermittlung der verbindlichen wohnbauli-

chen Bedarfswerte zuständig. 

 

Im Zuge der geplanten Teilfortschreibung des Plankapi-

tels 1.4 „Wohnbauflächen" des Einheitlichen Regional-

plans hat der Planungsausschuss des Verbandes in der Sit-

zung am 29. März 2017 in Neustadt der neuen Methodik 

für die Bedarfsermittlung zugestimmt: In enger Abstim-

mung mit der Oberen Landesplanungsbehörde bei der 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt 

wurde vereinbart, dass für wohnbauliche Ausweisungen 
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im Rahmen von FNP-Gesamtfortschreibungen im rhein-

land-pfälzischen Teil der Metropolregion die neuen me-

thodischen Berechnungen des Verbandes zugrunde zu le-

gen sind. 

 

Ausgehend von der für unsere Berechnungen maß-ge-

benden, aktuellen Einwohnerzahl des Statistischen Lan-

desamtes (Stand 31.12.2016: 46 006 Einwohner) liegt der 

wohnbauliche Gesamtbedarf für Landau bis 2030 bei rd. 

56 ha. Im Hinblick auf die erforderliche Flächen-bilanzie-

rung sind dem rechnerisch ermittelten Wohnbauflächen-

bedarf die aktuell vorhandenen, bauplanungsrechtlich 

gesicherten und noch nicht bebauten Flächenreserven ge-

genüber zu stellen. Dazu steht für alle Kommunen in 

Rheinland-Pfalz und somit auch für die Stadt Landau die 

inzwischen etablierte Plattform „Raum Plus Monitor" zur 

Verfügung, die sowohl Innenentwicklungspotentiale als 

auch in Bauleitplänen gesicherte, jedoch noch unbebaute 

Außenreserven berücksichtigt. Danach liegt das aktuelle 

Bauflächenpotential der Stadt Landau für wohnbauliche 

Nutzung gemäß „Raum Plus Monitor" (Stand Juli 2018) 

insgesamt bei rd. 32 ha. Somit kann die Stadt bis 2030 im 

Flächennutzungsplan rein rechnerisch zusätzlich rd. 24 ha 

Wohnbauflächen ausweisen. 

 

Die in Abbildung 12 des FNP-Vorentwurfs dargestellten 

Wohnbauflächen im Südwesten der Kernstadt stehen je-

doch allesamt im Zielkonflikt mit freiraumsichernden Vor-

rangausweisungen des Einheitlichen Regionalplans, der 

Bereich westlich der Kolmarer-/Türkheimer Straße mit den 

regionalplanerischen Zielen „Grünzäsur" sowie „Vorrang-

gebiet für die Landwirtschaft“ sowie der Bereich südlich 

der Wollmesheimer Straße/L 509 mit den Zielen „Regiona-

ler Grünzug" sowie ebenfalls „Vorranggebiet für die 

Landwirtschaft". 

 

Gemäß Plansatz Z 2.3.1.2 des Einheitlichen Regionalplans 

ist zur Sicherung der landwirtschaftlichen Bodennutzung 

in den „Vorranggebieten für die Landwirtschaft" eine au-

ßerlandwirtschaftliche Nutzung nicht zulässig. In der Be-

gründung zu diesem Plansatz ist weiter ausgeführt, dass 

es sich bei diesen Vorranggebieten um Flächen der Feld-

flur handelt, die für die landwirtschaftliche Nutzung be-

sonders geeignet sind und die dauerhaft für diese Nut-

zung erhalten bleiben sollen. Die Vorranggebiete dienen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der der Stadt Landau im Rahmen der raumordnerischen Be-

wertung des Planvorentwurfs mitgeteilte verbindliche 

Schwellenwert durch die SGD Süd beträgt 28 ha. Auf dieser 

Grundlage sollte an der Planung festgehalten werden. 

 

 

 

Im Rahmen ihrer kommunalen Planungshoheit stellt die Stadt 

Landau den Flächennutzungsplan in eigener Verantwortung 

auf. Dabei ist der Bauleitplan gem. § 1 Abs. 4 BauGB  an die 

Ziele der Raumordnung anzupassen. Parallel zur Neuaufstel-

lung des FNP 2030 ist eine Teilfortschreibung des Einheitli-

chen Regionalplans Rhein-Neckar beabsichtigt. Seitens des 

hierfür zuständigen Planungsträgers Verband Region Rhein-

Neckar wird nicht in Frage gestellt, dass der künftige Wohn-

raumbedarf der Stadt Landau nicht mehr über die vorhande-

nen Flächenreserven gedeckt werden kann (Stellungnahme 

vom 30.07.2018). Die geplanten Bauflächen, die den Zielen 

des Regionalplans entgegenstehen, können durch die zustän-

dige Landesplanungsbehörde formell erst genehmigt wer-

den, wenn die Teilfortschreibung des Einheitlichen Regional-

plans rechtswirksam wird. Dementsprechend schlägt die Ver-

waltung vor, die Zielkonfliktflächen zu kennzeichnen und 

von der Genehmigung des FNP auszunehmen. Für einen Teil-

bereich von 5 ha südlich der Wollmesheimer Straße kann auf-
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An der Planung 

wird festgehal-

ten. 

 

 

 

 

An der grund-

sätzlichen Plan-

konzeption wird 

festgehalten. 

Die Flächen mit 

regionalplaneri-

schem Zielkon-

flikt werden von 

der Genehmi-

gung des FNP 

2030 ausge-no-

mmen. Die ge-

plante Wohn-

baufläche west-

lich der Hage-

nauer Straße 

wird zurückge-

nommen. 
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der langfristigen Sicherung der verschiedenen Funktionen 

der Landwirtschaft (Ernährungs- , Einkom-mens-, Arbeits-

platz-, Erholungs- uns Schutzfunktion). Weiter ist in der 

Begründung ausgeführt, dass die Landwirtschaft den 

wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und landespflegeri-

schen Aufgaben langfristig nur dann nachkommen kann, 

wenn ihre Belange bei konkurrieren den Raumnutzun-

gen beachtet werden. Die Siedlungs-flächenplanung der 

Stadt Landau betreffend überlagern die Plangebiete 

westlich der Kolmarer-/Türkheimer Straße etwa hälftig 

weinbaulich genutzte Sonderkulturflächen, die südlich 

der Wollmesheimer Straße/L 509 im ersten Entwicklungs-

abschnitt größtenteils ackerbauliche Flächen. 

 

Die Regionalen Grünzüge dienen als großräumiges Frei-

raumsystem dem langfristigen Schutz und der Entwick-

lung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie 

dem Schutz und der Entwicklung der Kulturlandschaft in 

der Metropolregion Rhein-Neckar. Sie sichern die Frei-

raumfunktionen Boden, Wasser, Klima, Arten- und Bio-

topschutz sowie die landschaftsgebundene Erholung (Z 

2.1.1 ERP 2014). In der zugehörigen Begründung ist weiter 

ausgeführt, dass es sich bei den regionalen Grünzügen um 

ein multifunktional begründetes, regionales Freiraumsys-

tem handelt. Bei den geplanten Wohnbauflächen im Süd-

westen von Landau sind entsprechend der „Erläuterungs-

karte Natur, Landschaft und Umwelt" des Einheitlichen 

Regionalplans konkret die Funktionen „Bereich mit be-

sonderer Bedeutung für Fremdenverkehr und Naherho-

lung" sowie „Flächen mit hoher bis sehr hoher klimaöko-

logischer Bedeutung" gemäß der Analyse der Büros GEO-

NET Umweltconsulting GmbH sowie ÖKOPLANA aus dem 

Jahr 2009 betroffen. 

 

Die Grünzäsuren haben die Funktion, eine bandartige 

Siedlungsentwicklung und das Zusammenwachsen von 

Siedlungsgebieten zu verhindern. Sie stellen Verbindun-

gen örtlicher Grünbereiche mit den Regionalen Grünzü-

gen her und dienen als Klimaschneisen, Lebens- sowie 

Vernetzungsräume für Tiere und Pflanzen sowie als sied-

lungsnahe Erholungszonen (Z 2.1.2 ERP 2014). Laut Be-

gründung zu Z 2.1.2 wurden Grünzäsuren dort festgelegt, 

wo der Regionale Grünzug bzw. der Freiraum zwischen 

den Siedlungskörpern 1.000 m beträgt oder diese 1.000 m 

grund eines Zielabweichungsverfahrens von den Zielen abge-

wichen werden. Ungeachtet dessen sollte die geplante 

Wohnbaufläche westlich der Hagenauer Straße zurückge-

nommen werden. Der ermittelte Wohneinheitenbedarf kann 

auf den übrigen Wohnbauflächen abgebildet werden. 
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bereits unterschritten sind. Der Siedlungs-abstand im Be-

reich der Grünzäsur westlich der Colmarer-/Hagenauer 

Straße bis zum Ortsrand des Ortsteils Arzheim beträgt 

schon heute weniger als 1.000 m. 

 

In den Regionalen Grünzügen und in den Grünzäsuren 

darf in der Regel nicht gesiedelt werden (Z 2.1.3 ERP). Im 

nächsten Absatz dieses Plansatzes sind die Grünzüge be-

treffenden Ausnahmeregelungen definiert, die jedoch 

nicht in gleicher Weise für Grünzäsuren gelten. Sowohl 

im Bereich der Regionalen Grünzüge als auch der 

Grünzäsuren darf keine über den genehmigten Be-

stand hinausgehende Siedlungstätigkeit stattfinden. Ins-

besondere sind in den regionalen Grünzügen und Grünzä-

suren Wohnbaugebiete, Industrie- und Gewerbegebiete 

etc. unzulässig. Insgesamt können die Regionalen Grün-

züge und Grünzäsuren die ihnen zugewiesenen Funktio-

nen nur dann erfüllen, wenn sie vor einer Besiedlung und 

anderen Belastungen geschützt sind (Begründung zu 

Plansatz Z 2.1.3 ERP 2014). 

 

In der zusammenfassenden Bewertung der für die wohn-

bauliche Entwicklung der Stadt Landau regionalplane-

risch relevanten Aspekte kommen wir zu folgendem Er-

gebnis: 

 

• Trotz der allen Bevölkerungsprognosen immanenten 

Unwägbarkeiten wird auch von unserer Seite nicht in 

Frage gestellt, dass der künftige Wohnraumbedarf der 

Stadt Landau nicht mehr über vorhandene Flächenre-

serven gedeckt werden kann. 

 

• Darüber hinaus wird unsererseits das Ergebnis der 

städtebaulichen Analyse des Büros 2016 bestätigt, wo-

nach für die künftige wohnbauliche Entwicklung der 

Kernstadt auch über den Zielhorizont der Neuaufstel-

lung des Flächennutzungsplans hinaus keine Alterna-

tiven zu den geplanten Flächen im Westen bzw. Süd-

westen bestehen. 

 

• Die Daten- und Planungsgrundlagen für die Ermitt-

lung des zusätzlichen Flächenbedarfs sind unseres Er-

achtens aktuell und sorgfältig aufbereitet. 

 

• Die räumliche Konzentration der Neuausweisungen 
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auf die Kernstadt entspricht der raumordnerischen 

Zielsetzung einer nachhaltigen, verstärkt auf die 

städtischen Versorgungszentren ausgerichteten 

Siedlungsentwicklung. 

 

• Hinsichtlich der geplanten wohnbaulichen Auswei-

sungen in den Ortsteilen bestehen keine grund-

sätzlichen Bedenken, da diese teils schon im gelten-

den Flächennutzungsplan enthalten, teils Ergebnis 

eines Flächentausches sind, unmittelbar an die be-

stehende Bebauung anknüpfen, in Bezug auf die 

Flächengröße in etwa dem Eigenbedarf einer ver-

gleichbaren Gemeinde entsprechen sowie gegen-

über dem FNP 2010 in der Summe zusätzlich nur rd. 

1 ha Neubauland ausgewiesen wird. 

 

• Die Größenordnung der im FNP-Vorentwurf darge-

stellten Plangebiete für den ersten Entwicklungsab-

schnitt westlich der Kolmarer-/Türkheimer Straße 

sowie südlich der Wollmes heimer Straße/L 509 liegt 

innerhalb des im Ergebnis der Flächenbilanzierung 

bis 2030 er mittelten wohnbaulichen „Schwellen-

wertes". 

 

• Die geplanten wohnbaulichen Flächen im Westen 

stehen im regionalplanerischen Zielkonflikt mit den 

freiraumsichernden Ausweisungen „Grünzäsur" so-

wie „Vorranggebiet für die Landwirtschaft", die im 

Südwesten mit den Ausweisungen „Regionaler 

Grünzug" sowie ebenfalls „Vorranggebiet für die 

Landwirtschaft". 

 

• In Anbetracht der im Vergleich der beiden Plange-

biete höheren Gewichtung der Grün-/Siedlungszä-

sur gegenüber der Ausweisung Regionaler Grün-

zug, der hinsichtlich der verkehrlichen Erschließung 

sowie Erreichbarkeit der Schienenhaltepunkte (be-

auftragtes Mobilitätskonzept liegt noch nicht vor) 

sowie der zentralen Versorgungseinrichtungen in 

der Kernstadt ungünstigeren Lage der geplanten 

Siedlungserweiterung westlich der Kolmarer-/Türk-

heimer Straße können wir uns entsprechend dem 

städtebaulichen Konzept für den Teilabschnitt A in 

Fortsetzung der bestehenden „Stichstraßen" zwar 
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eine Arrondierung am westlichen Stadtrand vorstel-

len. Die Siedlungsausdehnung nach Westen sollte 

damit aber zu einem Abschluss gebracht werden. 

 

• Zur Deckung des zusätzlichen Neubauflächenbe-

darfs sind im Rahmen des ersten Entwicklungsab-

schnittes Teilflächen der Abschnitte C und D südlich 

der Wollmesheimer Straße/ L 509 vorgesehen, de-

nen wir ebenfalls zustimmen können. Wir gehen je-

doch davon aus, dass im Hinblick auf eine flächen- 

und ressourcensparende Siedlungsentwicklung so-

wie den besonderen Bedarf an bezahlbarem Wohn-

raum in Landau vor allem auf diesen Flächen eine 

verdichtete Bauweise angestrebt wird. 

 

• Mit Blick auf die im Rahmen der Städtebaulichen 

Entwicklungsmaßnahme bereits über den Ziel-hori-

zont 2030 der FNP-Neuaufstellung hinaus konzipier-

ten Perspektiven der Siedlungsentwicklung der 

Stadt Landau (vielleicht aber auch schon für den ers-

ten Entwicklungsabschnitt) empfehlen wir noch-

mals umfassend zu prüfen, ob eine räumliche Verla-

gerung der die Teilabschnitte A und C querenden 

Pipeline nicht in das Gesamtpaket integriert werden 

sollte, so dass auch diese, unseres Erachtens für eine 

wohnbauliche Nutzung grundsätzlich geeigneten 

Flächen städtebaulich entwickelt werden können. 

 

 

 

 

Für eine abschließende regionalplanerische Bewertung 

der Planungsvorhaben im Rahmen der Neuaufstellung des 

Flächennutzungsplans fehlen uns jedoch noch wichtige 

Fachbeiträge wie z. B. der Landschaftsplan, das Klima-

schutz- und Klimaanpassungskonzept sowie das Mobili-

tätskonzept. 

 

Sofern sich aus den noch ausstehenden Fachbeiträgen 

keine grundlegend neuen, regionalplanerisch relevanten 

Erkenntnisse ergeben, würden wir im Rahmen der geplan-

ten Teilfortschreibung des Einheitlichen Regionalplans 

Rhein Neckar unseren Gremien vorschlagen, die den 

wohnbaulichen Plangebieten der Stadt Landau derzeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Perspektivfläche, bestehend aus dem ehemaligen 2. Ent-

wicklungsabschnitt südlich der Wollmesheimer Straße sollte 

aus der Plankonzeption entfallen, da die ermittelten 

Wohneinheitenbedarfe auf den übrigen Wohnbauflächen 

abgebildet werden können. Die Pipeline wäre somit nicht 

mehr von der Überplanung betroffen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Zeitpunkt der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 

und Träger öffentlicher Belange befanden sich einige beglei-

tende Fachgutachten noch in der Erarbeitung. Die fertig ge-

stellten Gutachten sind im Rahmen der Offenlage einsehbar. 

Der Hinweis sollte zur Kenntnis genommen werden. 
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Die Fläche „wei-

tere wohnbauli-

che Entwicklung 

im Bedarfsfall“ 

entfällt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis 

wird zur Kennt-

nis genommen. 

 

 

 

Der Hinweis 

wird zur Kennt-

nis genommen. 
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noch entgegenstehenden, freiraumsichernden Vor-

rangausweisungen entsprechend zu reduzieren. Den Er-

gebnissen der notwendigen Abwägungsentscheidungen 

im Rahmen des durchzuführenden Beteiligungs- und Of-

fenlageverfahrens können wir verständlicher Weise je-

doch nicht vorgreifen. 
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Entsorgungs- und Wirt-

schaftsbetrieb Landau 

AöR 

Georg-Friedrich-Dent-

zel-Straße 1 

76829 Landau 

Stellungnahme vom 6.08.2018; Az.: EWL 70.04.01 FNP 

 

Abfallwirtschaft 

Vom EWL war bei der Aufstellung des FNP vorgeschlagen 

worden zu prüfen, wo eine Erdaushubdeponie eingerichtet 

werden kann. Derzeit ist die Situation im Bereich der anfal-

lenden Überschussmassen bei Baumaßnahmen schon als kri-

tisch zu beurteilen. Da von Seiten der Stadt auf die Auswei-

sung möglicher Flächen verzichtet wird und auch keine ent-

sprechenden Deponien vorhanden sind, muss bei der zu-

künftigen Stadtentwicklung frühzeitig auf die Minimierung 

von möglichen Aushubmassen geachtet werden. So sollte 

bei jeder Aufstellung eines Bebauungsplanes eine beson-

dere Betrachtung über anfallende oder benötigte Erdmas-

sen erstellt werden. 

 

Bei der künftigen Planung von Straßen ist darauf zu achten, 

dass diese auch den berufsgenossenschaftlichen Unfallver-

hütungsvorschriften entsprechen, d.h. mit Abfallsammel-

fahrzeugen befahren werden können. Ist dies in kleinen Be-

reichen nicht möglich, sind Sammelstellen im öffentlichen 

Verkehrsraum einzuplanen. 

 

Abwasserbeseitigung 

Im Kapitel 4 und 8 ist zwar auf die Probleme, wie Hitzein-

seln und Starkregen, des Klimawandels und als Lösungsstra-

tegie das Klimaanpassungskonzept verwiesen, allerdings 

finden die Probleme von Überflutungen oder gar Sturzflu-

ten durch Starkregen noch keine Berücksichtigung im Flä-

chennutzungsplans. 

Gezielte Retentionsräume für die enormen Wassermassen, 

die in dicht besiedelten und versiegelten Flächen anfallen, 

stehen in absoluter Konkurrenz zu den Zielen der Nachver-

dichtung und der bereits vorhandenen Siedlungs-struktur. 

Hier können aber sogenannte „multifunktionale urbane 

Retentionsräume" Abhilfe schaffen. 

 

 

 

Der Umgang mit anfallenden Erdüberschussmassen ist im 

Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung und der Erschlie-

ßungsplanung zu berücksichtigen. Es gilt dabei quartiersbe-

zogene Konzepte zum Umgang mit dem anfallenden 

Erdaushub zu entwickeln. Der Hinweis sollte zur Kenntnis 

genommen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis ist nicht Gegenstand der vorbereitenden Bau-

leitplanung und wird im Rahmen der verbindlichen Bauleit-

planung behandelt. Der Hinweis sollte zur Kenntnis genom-

men werden. 

 

 

 

 

Eine detaillierte Risikoanalyse mit hydrologischer Simulation 

ist auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung nicht 

erforderlich. Im Rahmen der Erstellung des Klimaanpas-

sungskonzeptes wurden anhand der Topografie und des Ab-

flussverhaltens Risikoräume ermittelt und entsprechende 

Maßnahmen auf gesamtstädtischer Ebene vorgeschlagen, 

die Eingang in den Flächennutzungsplan finden. Die ge-

nannten Aspekte sind im Rahmen der jeweiligen Fachpla-

nung abzuhandeln.  Der Hinweis sollte zur Kenntnis genom-

men werden. 
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Der Hinweis 

wird zur 

Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis 

wird zur 

Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

 

 

Der Hinweis 

wird zur 

Kenntnis ge-

nommen. 
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zu 23 

 

 

So können z.B. Parkplätze gezielt bis auf einen tolerierba-

ren Wasserstand eingestaut werden, oder Spielplätze oder 

Grünflächen so angelegt werden, dass sie große Mengen 

Niederschlagswasser zwischenspeichern und gedrosselt 

wieder abgeben können. 

 

Ebenso fehlt bisher eine Betrachtung wo im Stadtgebiet 

von Landau mit Hotspots von Überflutungen oder im Über-

flutungsfall oder bei Sturzfluten oberirdischen Fließ-wege 

sich ausbilden. Hier ist eine detaillierte Risikoanalyse mit 

hydrologische Simulation noch erforderlich, die dann auch 

sensible Infrastruktur berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

Eine nachrichtliche Übernahme der Hotspots in die Plan-

zeichnung erfolgt nicht bzw. lediglich insofern, dass die per 

Rechtsverordnung bestimmten Überschwemmungsgebiete 

nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen werden. 

Eine detaillierte Risikoanalyse mit hydrologischer Simulation 

ist nicht Gegenstand der vorbereitenden Bauleitplanung. An 

der Planung sollte festgehalten werden. 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

An der Pla-

nung wird 

festgehalten. 
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Deutsche Bahn AG 

DB Immobilien 

Camberger Straße 10 

60327 Frankfurt am 

Main 

Gesamtstellungnahme der DB AG, DB Immobilien als von 

der DB Netz AG und der DB Energie GmbH bevollmäch-

tigtes Unternehmen vom 13.08.2018; Az.: TÖB-FFM-18-

33795/GO 

 

DB-Strecke 3433 Neustadt - Kapsweyer zwischen km  

14,5 - 21,9 

 

Gegen die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 2030 

der Stadt Landau in der Pfalz bestehen bei Beachtung und 

Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen / Auflagen 

und Hinweise aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernunter-

nehmen keine Bedenken. 

 

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahn-

anlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und Kör-

perschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Brems-

stäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Fel-

der etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung 

führen können. 

Bei Wohnbauplanungen in der Nähe von lärmintensiven 

Verkehrswegen wird auf die Verpflichtung des kommuna-

len Planungsträgers hingewiesen, aktive (z.B. Errichtung 

Schallschutzwände) und passive (z.B. Riegelbebauung) 

Lärmschutzmaßnahmen zu prüfen und festzusetzen. 

 

Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahn-

betriebsgelände hin zu gestalten. Sie sind so anzuordnen, 

dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich 

nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so 

sind vom Bauherrn entsprechende Abschirmungen anzu-

bringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entsprechend erforderliche Fachgutachten und daraus abzu-

leitende Maßnahmen werden auf der Ebene der verbindli-

chen Bauleitplanung erstellt und berücksichtigt. Dies ist 

nicht Bestandteil der vorbereitenden Bauleitplanung. Die 

Hinweise sollten zur Kenntnis genommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellung und Gestaltung entsprechender Photovoltaik-

anlagen bzw. Solaranlagen ist im Rahmen der verbindlichen 

Bauleitplanung festzusetzen. Die Hinweise sind nicht Be-

standteil der Flächennutzungsplanung. Die Hinweise sollten 

zur Kenntnis genommen werden. 
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Die Hinweise 

werden zur 

Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise 

werden zur 

Kenntnis ge-

nommen. 
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zu 24 

Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bau, Bestand 

und Betrieb der Photovoltaikanlage keinerlei negativen 

Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs 

(z.B. Sichteinschränkungen der Triebfahrzeugführer durch 

z.B. Blendungen, Reflexionen) entstehen können und dass 

die Lärmemissionen des Schienenverkehrs nicht durch Re-

flektionseffekte erhöht werden. 

Die Deutsche Bahn AG sowie die auf der Strecke verkeh-

renden Eisenbahnverkehrsunternehmen sind hinsichtlich 

Staubeinwirkungen durch den Eisenbahn-betrieb (z.B. 

Bremsabrieb) sowie durch lnstandhaltungsmaßnahmen (z. 

B. Schleifrückstände beim Schienen-schleifen) von allen 

Forderungen freizustel-

len.

 

• Forderungen freizustellen. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus Schäden 

und Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit der Anlage 

(Schattenwurf usw.), die auf den Bahnbetrieb zurückzufüh-

ren sind, keine Ansprüche gegenüber der DB AG sowie bei 

den auf der Strecke verkehrenden Eisen- bahnverkehrsun-

ternehmen geltend gemacht werden können. 

 

Abschließend weisen wir darauf hin, dass der o.g. Flächen-

nutzungsplan gemäß § 1 Absatz 2 BauGB eine vorberei-

tende Bauleitplanung darstellt. Wir behalten uns vor, zu 

dem o.g. Verfahren und zu Bebauungsplänen, die sich aus 

diesem Flächennutzungsplan entwickeln werden, unabhän-

gig von unserer vorstehenden Stellungnahme Bedenken 

und Anregungen vorzubringen. Diese können auch grund-

sätzlicher Art sein, sofern Unternehmensziele oder Interes-

sen der Deutschen Bahn AG dies erfordern. 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur- und Geneh-

migungsdirektion Süd 

Regionalstelle Wasser-

wirtschaft, Abfallwirt-

schaft, Bodenschutz 

Karl-Helfferich-Straße 

22 

67433 Neustadt 

Stellungnahme vom 14.08.2018; Az.: 34/2-29.00.03 

133BebPl18 

 

Mit Einführung der EG-WRRL (Europäische Wasserrahmen-

richtlinie) sind die Anforderungen an die Grundsätze der 

Gewässerbewirtschaftung stark erhöht worden. 

 

In Erfüllung der EG-WRRL sind der Wasserwirtschaftsver-

waltung und den Gewässerunterhaltungs-pflichtigen Kör-

perschaften die Bewirtschaftungsziele für die oberirdischen 

Gewässer nach § 27 ff. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie 
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zu 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die Fristen zur Erreichung dieser Ziele (§ 29 WHG) vorgege-

ben. 

 

Hiernach sollen unsere Gewässer bis zum 22. Dez. 2027 ei-

nen guten ökologischen bzw. einen guten chemischen Zu-

stand bzw. ein gutes ökologisches Potential aufweisen. 

Demnach besteht zum Erreichen dieser Ziele daher das Ge-

bot zur Vermeidung einer Verschlechterung. Ich bitte dies-

bezüglich folgende Bestimmungen und Hinweise zu be-

rücksichtigen: 

 

1. Gewässer/Überschwemmungsgebiete: 

 

Eine wesentliche Zielvorgabe zur Erreichung des guten öko-

logischen und chemischen Zustandes im Sinne der EG-WRRL 

ist es, den Fließgewässern zur Förderung der biologischen 

Wirksamkeit und zur natürlichen Entwicklung, sowie aus 

Gründen der Unterhaltung genügend Freiraum zuzugeste-

hen. Der erforderliche Freiraum ist von der Bedeutung 

(Größe) des Gewässers sowie der örtlichen Gegebenheit ab-

hängig. 

 

Die Ausweisung von freizuhaltenden Gewässerrandstreifen 

und Gewässerentwicklungsstreifen zur Erhaltung und För-

derung der biologischen Wirksamkeit der Gewässer und 

seiner Ufer wird damit einhergehend grundsätzlich gefor-

dert. 

 

 

 

 

 

 

Gewässerrandstreifen dienen dem Naturschutz und der 

Landespflege, sie ermöglichen eine natürliche Entwick-

lung. Gewässerentwicklungsstreifen mindern oder verhin-

dern u.a. Stoffeinträge von benachbarten Nutzflächen in 

ein Gewässer und wirken somit als Puffer zwischen in der 

Regel intensiv genutzten Flächen am Gewässer und dem 

Gewässer selbst. 

 

Für Gewässer, die von Baugebieten tangiert werden oder 

sogar durch Baugebiete führen, sind daher Uferrandstrei-

fen in ausreichender Breite auszuweisen, um der vorge-

nannten Zielvorstellung zu entsprechen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Flächennutzungsplan stellt die die sich aus der beabsich-

tigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bo-

dennutzung für das gesamte Gemeindegebiet in den Grund-

zügen dar. Eine Darstellung der jeweiligen Gewässerrand- 

und Entwicklungsstreifen ist nicht Gegenstand der vorberei-

tenden Bauleitplanung. Durch die nachrichtliche Über-

nahme von Überschwemmungsgebieten werden die Gewäs-

serrandstreifen vor Bebauung geschützt. An Gewässern au-

ßerhalb der Überschwemmungsgebiete werden die Gewäs-

ser in der Regel durch umgebende Freiflächendarstellungen 

geschützt. 

Verbindliche Festsetzungen und die konkrete Ausweisung 

der Abstände sind auf der Ebene der verbindlichen Bauleit-

planung bzw. bei Genehmigungsverfahren zu Vorhaben zu 

treffen. An der Planung sollte festgehalten werden. 

 

 

 

 

Die Ausweisung von Uferrandstreifen ist nicht Bestandteil 

der vorbereitenden Bauleitplanung. Die Einhaltung der 

Uferrandstreifen wird im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
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An der Pla-

nung wird 

festgehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An der Pla-

nung wird 

festgehalten. 
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zu 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich weise darauf hin, dass entlang der vorhandenen Gewäs-

ser und Gräben von der Böschungsoberkante ein Abstand 

von mind. 10,00 m Breite von jeglichen baulichen Anlagen 

und jeglicher Nutzung (dazu gehören auch Zäune, Lager-

plätze etc.) mit Ausnahme der Gewässer-pflege, freizuhal-

ten ist. 

 

Die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen inner-

halb der 40 m-Zone Gewässer II. Ordnung sowie innerhalb 

der 10 m-Zone Gewässer III. Ordnung bedürfen neben der 

baurechtlichen Genehmigung auch der wasserrechtlichen 

Genehmigung nach § 31 LWG. 

 

Durch Rechtsverordnung vom 10.04.2002 wurden für den 

Abflussbereich der Queich Überschwemmungsgebiete fest-

gestellt. Die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anla-

gen ist in Überschwemmungsgebieten grundsätzlich unter-

sagt (§ 78 WHG). Ebenfalls untersagt ist die Ausweisung 

neuer Baugebiete im Außenbereich. 

 

In Einzelfällen kann für Bauvorhaben in Überschwem-

mungsgebieten eine Ausnahmegenehmigung erteilt wer-

den, wenn die Voraussetzungen des § 78 Abs. (3) Punkt 1 

bis 4 WHG erfüllt sind. 

Nach § 4 (2) der v. g. Rechtsverordnung ist für geplante 

Maßnahmen eine Ausnahme von den Verboten erforder-

lich. Die Ausnahmegenehmigung wird durch die Struktur 

und Genehmigungsdirektion Süd - als obere Wasserbe-

hörde erteilt. Baurechtliche Genehmigungen können erst 

nach Erteilung der o. g. Ausnahmegenehmigung erfolgen. 

 

Das Land Rheinland-Pfalz ist dabei Hochwasserinfo- und 

Starkregeninfopakete für die Kommunen zu erstellen. Die 

Daten können beim Landesamt für Umwelt angefor 

dert werden und sollten bei der Flächennutzungs- und 

Bauleitplanung berücksichtigt werden. 

 

2. Wasserschutzgebiete: 

 

planung mit den entsprechenden Festsetzungen bzw. in ent-

sprechenden Genehmigungsverfahren berücksichtigt. Auf 

der Ebene der Flächennutzungsplanung werden Siedlungs- 

und Freiflächendarstellungen so zueinander angeordnet, 

dass die Funktion der Gewässer gewährleistet bleibt. An der 

Planung sollte festgehalten werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise sind nicht Gegenstand der Flächennutzungs-

planung. Die Hinweise sollten zur Kenntnis genommen wer-

den. 

 

 

 

Eine Ausweisung neuer Baugebiete in Überschwemmungs-

gebieten ist nicht geplant. Der Hinweis sollte zur Kenntnis 

genommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Handlungsfeld Starkregen wurde im Rahmen des Klima-

anpassungskonzepts berücksichtigt. Die Ergebnisse wurden 

in die Begründung integriert. Der Hinweis sollte zur Kennt-

nis genommen werden. 
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Die Hinweise 

werden zur 

Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

Die Hinweise 

werden zur 

Kenntnis ge-

nommen. 
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wird zur 

Kenntnis ge-
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Ferner weise ich darauf hin, dass sich innerhalb des Planbe-

reiches folgende festgesetzte Trinkwasserschutz-gebiete 

befinden: 

Wasserschutzgebiet Godramstein (die Brunnen werden nur 

noch zur Notversorgung genutzt) 

Wasserschutzgebiet Impflingen 

Wasserschutzgebiet Landau, Horstwiese 

Wasserschutzgebiet Dreihof, Offenbacher Wald 

- Wasserschutzgebiet im Landauer Stadtwald, Ge-

meindewald Nußdorf (das WSG wurde neu abgegrenzt und 

die Ausweisung befindet sich zur Zeit im Rechtsverfahren) 

Grundsätzlich sind bei der Bauleitplanung die Bestim-mun-

gen in der jeweiligen Rechtsverordnung für die Wasser-

schutzgebiet zu beachten. 

 

3. Geothermische Nutzung 

 

Aufgrund der Vielzahl von Altlasten und Konversions-lie-

genschaften, sowie der einzelnen Wasserschutzgebiete ist 

eine umfassende Stellungnahme zur Nutzung von geother-

mischer Energien innerhalb der aktuellen Beteiligung des 

o.g. Flächennutzungsplanes 2030 nicht möglich. 

Daher bitte ich, bei der Aufstellung der einzelnen Bebau-

ungspläne bzgl. einer möglichen Nutzung geothermischer 

Energien beteiligt zu werden. 

 

4. Abwasserbeseitigung/ Niederschlagswasserbewirt-

schaftung: 

 

Das Schmutzwasser ist leitungsgebunden zu entsorgen und 

einer den R.d.T. entsprechenden Abwasserbehandlung zu-

zuführen. 

 

In Bezug auf das der Schmutzwasserabführung dienende 

System gehe ich davon aus, dass. eine regelmäßige (alle 5 - 

10 Jahre) Erfolgskontrolle nach DWA-A 100 erfolgt und 

durch die abwasserbeseitigungspflichtige Gebietskörper-

schaft unter Berücksichtigung der Vorgaben nach DWA-A 

118 überprüft wurde, ob das System den Anforderungen 

genügt und entsprechend betrieben wird. 

 

Das Niederschlagswasserbewirtschaftungssystem ist unter 

Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse, den spezifi-

schen Randbedingungen und den Zielsetzungen nach § 55 

WHG frühzeitig mit mir abzustimmen. 

Die per Rechtsverordnung festgesetzten Wasserschutzge-

biete wurden nachrichtlich in den Planvorentwurf übernom-

men. Der Hinweis sollte zur Kenntnis genommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis sollten zur Kenntnis genommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung werden 

das gesamtstädtische Abflussverhalten sowie die daraus re-

sultierenden gefährdeten Gebiete anhand der Topografie 

der Stadt sowie auf Grundlage des Starkregeninfopakets des 

Landes RLP analysiert. Hieraus ergeben sich gegebenenfalls 

Hinweise und besondere Planungsanforderungen an be-

stimmte Bereiche. Die konkrete Führung und Beseitigung 

des anfallenden Schmutz- und Niederschlagwassers ist im 

Rahmen konkreter Bauvorhaben bzw. auf der Ebene der 

verbindlichen Bauleitplanung zu berücksichtigen. Der Hin-

weis sollte zur Kenntnis genommen werden.  

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 
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Der Hinweis 

wird zur 

Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis 

wird zur 

Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis 

wird zur 

Kenntnis ge-

nommen. 
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Die Vermeidung, Verminderung oder Verzögerung der Nie-

derschlagswasserabflüsse hat eine hohe wasser-wirtschaft-

liche Bedeutung. Übergeordnetes Ziel bei der Planung der 

Niederschlagswasserentwässerung sollte sein, die Wasserbi-

lanz als Jahresdurchschnittswert zu erhalten und Spitzenab-

flüsse zu dämpfen, um die Eingriffe auf den natürlichen 

Wasserhaushalt zu minimieren. 

Die konsequente Verfolgung der Zielvorgabe „Erhalt des 

lokalen Wasserhaushalts" bedeutet für Entwässerungs-kon-

zepte vor allem den möglichst weitgehenden Erhalt von Ve-

getation (Verdunstung) und Flächendurchlässigkeit (Ver-

dunstung, Versickerung, Grundwasserneubildung). Damit 

kann der oberflächige Abfluss gegenüber ab leitungsbe-

tonten Entwässerungskonzepten (deutlich) reduziert und 

an den unbebauten Zustand angenähert werden. 

Auf die Leitlinien zur Integralen Siedlungsentwässerung 

(Erhalt lokaler Wasserhaushalt: Niederschlag          Verdun-

stung – Infiltration - Abfluss) nach DWA-A 100 (12/2006) 

wird hingewiesen. 

Die Verdunstung ist hierbei zur neuen, zentralen Kompo-

nente geworden um den natürlichen Wasserkreislauf mög-

lichst vollständig wieder herzustellen. 

Es wird angeraten die Möglichkeit zur Errichtung von Grün-

dächern, etc. zu überprüfen. 

Ich weise darauf hin, dass bei Regenereignissen größerer In-

tensität oder Dauer, bei Regen auf gefrorenem Unter-

grund, bei Schneeschmelze es zu einer Überlastung im Re-

genwasserbewirtschaftungssystem kommen kann! 

Die Sicherstellung des Hochwasserschutzes ist Aufgabe der 

Stadt Landau und unabhängig von erteilten Wasser--rech-

ten für die Einleitung von Abwasser zu beachten. 

 

Es wird in diesem Zusammenhang auf das im November 

2016 erschienene DWA Merkblatt M 119 „Risikomanage-

ment in der kommunalen Überflutungsvorsorge für Ent-

wässerungssysteme bei Starkregen" Bezug genommen. 

Eine nähere Betrachtung wird zwingend angeraten. 

 

Auf die in Aufstellung befindliche Forderung zur Erstellung 

einer Wasserbilanz bzw. die Thematik der evtl. Notwendig-

keit zur Behandlung des  Niederschlagswassers nach Ent-

wurf DWA-A 102 (10/2016) wird ergänzend hingewiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Flächennutzungsplan ist gemäß § 5 Abs. 1 BauGB die sich 

aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung erge-

bende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Be-

dürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. 

Die städtebauliche Planung kann insbesondere mit der An-

ordnung der Bauflächen und deren Verhältnis zueinander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An der Pla-

nung wird 

festgehalten. 
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Auf das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) - 3. Fort-

schreibung 2013-2019 der Stadt Landau sowie meine Zu-

stimmung vom 25.04.2013 nehme ich ergänzend Bezug. Im 

Sinne einer nachhaltigen Entwicklung ist neben den Fragen 

zu den Themenblöcken Wasserbilanz, Niederschlagwasser-

bewirtschaftung, Zustand Kanalisation und Anwesen im 

Außenbereich insbesondere auf die Fragestellung des Kli-

maschutzes/-wandels, der Biodiversität, der Schad-/Spuren-

stoffe, der Energieeffizienz, des demografischen Wandels, 

der Digitalisierung, der Organisation, etc. im Rahmen der 

integralen Wasser-wirtschaft unter Berücksichtigung einer 

zumutbaren Entgeltsbelastung der Einwohner zur Erhal-

tung und Optimierung der teils kritischen Infrastruktur zur 

Sicherstellung eines guten ökologischen und chemischen 

Zustands und Verbesserung der Lebensqualität einzugehen. 

 

 

5. Abfallwirtschaft/Bodenschutz: 

 

Ich weise darauf hin, dass im Gebiet des Flächennutzungs-

plans Landau zahlreiche bodenschutz-relevante Flächen 

(Altlasten, Altablagerungen, Altstand-orte, schädliche Bo-

denveränderungen, etc.) vorhanden sind. Diese sind im Bo-

deninformationssystem Rheinland-Pfalz (BIS BoKat), auf 

welches die Stadtverwaltung Landau Zugriff hat, dokumen-

tiert. Diese Flächen sind gemäß Erlass zur Berücksichtigung 

von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, 

bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungs-verfah-

ren, Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 5. 

Februar 2002 (3250-4531) zu berücksichtigen. 

 

und zu Freiflächen auf eine nachhaltige Entwicklung – auch 

im Sinne einer nachhaltigen Siedlungswasserwirtschaft – 

Einfluss nehmen. Die in der Stellungnahme vorgebrachten 

Themenblöcke  sind typischer Bestandteil einer Fachplanung 

(Niederschlagwasserbewirtschaftung, Wasserbilanz, Zu-

stand der Kanalisation). Die betroffenen Belange und Anfor-

derungen sind jedoch zu berücksichtigen und auf gesamt-

städtischer Maßstabsebene zu behandeln. Der Anregung 

sollte nicht gefolgt werden, an der Planung sollte festgehal-

ten werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Planentwurf wird unter Berücksichtigung des „Erlass zur 

Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbe-

sondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugeneh-

migungsverfahren“ und des Bodeninformationssystems RLP 

angepasst. Die betroffenen Flächen werden entsprechend 

gekennzeichnet und in der Begründung erläutert. Der Anre-

gung sollte gefolgt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die boden-

schutzrele-

vanten Flä-

chen werden 

gemäß An-

gabe aus dem 

Bodeninfor-

mationssys-

tem RLP er-

gänzt. 
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Verbandsgemeinde-

verwaltung  

Landau-Land 

An 44 Nr. 31 

76829 Landau 

Stellungnahme vom 17.08.2018; Az.: 3/610-05/01 

 

die Gemarkungsfläche der Ortsgemeinde llbesheim befin-

det sich in unmittelbarer Nähe zu der von Ihnen im westli-

chen Teil der Stadt geplanten Siedlungsflächenerweiterung 

(Hagenauer Straße, Anschluss an den Lazarettgarten - süd-

lich der L 509) daher nehmen wir im Rahmen der Behörden-

beteiligung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 

2030 wie folgt Stellung: 

 

 Die vorgesehenen zukünftigen Siedlungsflächen führen 

zum Verlust von weiteren Kulturlandflächen, die derzeit 

überwiegend weinbaulich genutzt werden. Den be-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund des aus dem Wohnraumversorgungskonzept der 

Stadt Landau abgeleiteten Wohnraumbedarfs bis zum Jahr 

2030 in Verbindung mit dem regionalplanerischen Ziel 

„Siedlungsbereich Wohnen“ sowie dem der Stadt Landau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis 

wird zur 

Kenntnis ge-

nommen. 
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zu 26 

 

troffenen landwirtschaftlichen Betrieben in unserem Be-

reich geht dadurch für ihre Existenz notwendige Bewirt-

schaftungsflächen verloren, für die keine ausreichenden 

Ersatzflächen zur Verfügung stehen dürften. 

 

 

 

 

 

 

 

 Auch dürften sich negative wirtschaftliche Auswirkun-

gen im Hinblick auf Preisentwicklung für Weinbergsflä-

chen, sowohl beim Erwerb als auch bei der Pacht von 

Grundstücken, ergeben. 

 

 Ferner dürfte es zu einer Zunahme der Verkehrsbelas-

tung auf der L 509 kommen, mit all seinen negativen 

Auswirkungen im Hinblick auf Emissionen und Immissi-

onen. 

 

Die Verbandsgemeinde teilt insofern die von der Ortsge-

meinde llbesheim bereits mit Schreiben vom 14.02.2017, im 

Rahmen der Initiative „Landau baut Zukunft", vorgebrach-

ten Bedenken. 

 

mitgeteilten Schwellenwert Wohnen von 28 ha, sollen im 

Südwesten der Landauer Kernstadt Außenbereichspotenzi-

ale für die wohnbauliche Entwicklung in Anspruch genom-

men werden. Ungeachtet dessen, sollte die geplante Wohn-

baufläche westlich der Hagenauer Straße aufgrund der 

Wohneinheitenbedarfsdeckung an anderer Stelle, sowie 

aufgrund des Zielkonflikts mit der Raumordnung zurückge-

nommen werden. Eine für die Betriebe existenzbedrohende 

Lage ist nicht zu erwarten. 

 

 

Der Hinweis ist nicht Gegenstand der vorbereitenden Bau-

leitplanung. Der Hinweis sollte zur Kenntnis genommen 

werden. 

 

 

Die Entwicklung eines neuen Baugebietes geht mit der Zu-

nahme von Verkehr einher. Mit dem Mobilitätskonzept er-

arbeitete die Stadt Landau Maßnahmen einer nachhaltigen 

und zukunftsfähigen Mobilität. Mit den Maßnahmen soll 

der Verkehr stärker auf die Verkehrsmittel des Umweltver-

bundes verteilt werden und somit der motorisierte Individu-

alverkehr (MIV) reduziert werden. Der Verkehrsfluss soll 

durch weitere technische Maßnahmen und weitere Ver-

kehrslenkungsmaßnahmen flüssiger gestaltet werden. Ins-

besondere die Entwicklung des Wohngebietes im Südwes-

ten der Landauer Kernstadt ist in die Überlegungen einer 

zukunftsfähigen Mobilität eingebunden. Neben der Stär-

kung des Umweltverbundes sollen technische Nachrüstun-

gen an Ampelanlagen sowie eventuell andere Verkehrsfüh-

rungen zum Tragen kommen. Die entsprechenden Fachgut-

achten zu den zu erwartenden Verkehrsmengen und immis-

sionsschutzrechtlichen Belangen sowie Detailplanungen zur 

inneren und äußeren Erschließung der Gebiete sind im Rah-

men des Bebauungsplanverfahrens zu erstellen und zu be-

rücksichtigen. Der Hinweis sollte zur Kenntnis genommen 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

Die geplante 

Wohnbauflä-

che westlich 

der Hage-

nauer Straße 

wird zurück-

genommen.. 

 

 

 

 

Der Hinweis 

wird zur 

Kenntnis ge-

nommen. 

 

Der Hinweis 

wird zur 

Kenntnis ge-

nommen. 
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Creos Deutschland 

GmbH 

Am Zunderbaum 9 

66424 Homburg 

 

Stellungnahme vom 17.07.2018; Az.: 0658/RO 

 

Betroffene Leitungen:  

LANDAU – ANNWEILER, DN 200/150/100 

LANDAU Bornheimer Weg, DN 150 

LANDAU Krankenhaus, DN 100/80/50 

LANDAU Kreisverwaltung, DN 100 

LANDAU Stadtwerke, DN 250/150 
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Zu 27 

 

LEINSWEILER – LANDAU, (außer Betrieb), DN 200 

NEUSTADT – LANDAU, DN 250/200/150/125 

OBERLUSTADT – LANDAU, DN 250/100 

 

die Überprüfung Ihrer oben genannten Anfrage hat erge-

ben, dass Ihre Maßnahme die Gashochdruckleitung unseres 

Unternehmens tangiert. Parallel zu unserer Gashochdruck-

leitung ist zusätzlich ein Steuerkabel verlegt. Die Gashoch-

druckleitung ist durch einen definierten Schutzstreifen ge-

sichert. Die Breite des Schutzstreifens beträgt in der Regel 

8,0 m d. h. jeweils 4,0 m rechts und links der Leitungsachse. 

 

Den Verlauf der Gashochdruckleitung haben wir Ihnen in 

dem beigefügten Plan gelb-rot markiert. 

 

Bezüglich notwendiger Sicherungs- bzw. Sicherungsmaß-

nahmen und technischer Ausführungen an unseren Anla-

gen, bitten wir Sie die folgenden Hinweise zu beachten: 

 

Bei Ihrer Planung und Bauausführung beachten Sie bitte die 

beiliegende „Anweisung zum Schutz von Gashochdrucklei-

tungen“ der Creos Deutschland GmbH. Bei allen Tätigkei-

ten ist immer der sichere und störungsfreie Betrieb unserer 

Anlagen zu gewährleisten. 

 

Im Bereich des Schutzstreifens unserer Leitung sind Bau-

maßnahmen nicht zulässig. Bei Kreuzungen und Parallel-

führungen von Ver- und Entsorgungsleitungen ist vor Bau-

beginn eine detaillierte technische Abstimmung mit uns 

vorzunehmen. 

 

Besonders zu beachten ist, dass zur Sicherheit der Gasver-

sorgung und um eine Gefährdung auf der Baustelle auszu-

schließen, im Schutzstreifenbereich der Leitungen Erdarbei-

ten nur nach vorheriger Einweisung durch einen Beauftrag-

ten der Creos Deutschland GmbH ausgeführt werden dür-

fen. 

 

Das Befahren bzw. Überqueren des Schutzstreifen-berei-

ches mit schweren Fahrzeugen ist im Vorfeld ebenfalls mit 

dem Beauftragten der Creos Deutschland GmbH abzustim-

men. 

 

 

 

 

 

Die Gashochdruckleitung wurde im FNP-Vorentwurf darge-

stellt. Die Darstellung gibt Hinweis auf den Verlauf und die 

Lage der Gashochdruckleitung. Die Darstellung des Schutz-

streifens ist nicht Gegenstand der vorbereitenden Bauleit-

planung, aber gleichwohl bei nachgelagerten verbindlichen 

Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beachten. Der 

Hinweis sollte zur Kenntnis genommen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anweisungen zum Schutz von Gashochdruckleitungen 

sind bei konkreten Vorhaben und im Rahmen der verbindli-

chen Bauleitplanung zu beachten und sind nicht Gegen-

stand der vorbereitenden Bauleitplanung. Der Hinweis sollte 

zur Kenntnis genommen werden. 

 

Der Hinweis ist nicht Gegenstand der vorbereitenden Bau-

leitplanung, sondern der verbindlichen Bauleitplanung bzw. 

nachgelagerten Genehmigungsverfahren. Der Hinweis 

sollte zur Kenntnis genommen werden.  

 

 

Der Hinweis ist nicht Gegenstand der vorbereitenden Bau-

leitplanung, sondern der verbindlichen Bauleitplanung bzw. 

nachgelagerten Genehmigungsverfahren. Der Hinweis 

sollte zur Kenntnis genommen werden. 

 

 

 

Der Hinweis ist nicht Gegenstand der vorbereitenden Bau-

leitplanung. Der Hinweis sollte zur Kenntnis genommen 

werden.  

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis 

wird zur 

Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis 

wird zur 

Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

Der Hinweis 

wird zur 

Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

Der Hinweis 

wird zur 

Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

 

Der Hinweis 

wird zur 

Kenntnis ge-

nommen. 
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Wir bitten Sie den Bestand der Leitung(en) einschließlich 

des(der) Schutzstreifen(s) sowie die Auflagen der beiliegen-

den „Anweisung zum Schutz von Gashoch-druckleitungen“ 

der Creos Deutschland GmbH in den Flächennutzungsplan 

zu übernehmen. 

 

Die Übernahme der Leitung(en) in den Flächennutzungs-

plan entbindet Sie nicht davon, weitergehende Detailpla-

nungen erneut mit uns abzustimmen. 

 

Wir weisen Sie besonders darauf hin, dass die Zustimmung 

für Arbeiten im Leitungsbereich unter Beifügung von Plä-

nen (Lagepläne, Grundrisse, Querprofile usw.) rechtzeitig, 

mindestens jedoch 20 Werktage vor Beginn der Arbeiten, 

bei der Creos Deutschland GmbH schriftlich zu beantragen 

ist. 

 

Ansonsten verweisen wir auf unser Schreiben vom 

06.01.2016.  

 

Ansprechpartner für Rückfragen ist unsere 

 

Betriebsstelle Frankenthal 

Im Spitzenbusch 11 

67227 Frankenthal 

Tel.: 06233 608-0 

 

Auf Wunsch des ausführenden Unternehmens bzw. des Ver-

anlassers kennzeichnet die Creos Deutschland GmbH Ihnen 

gerne den Leitungsverlauf vor Ort. 

 

Plan in siehe S.                     

 

Der Bestand der Gashochdruckleitungen ist im FNP-Vorent-

wurf nachrichtlich übernommen. Der Hinweis sollte zur 

Kenntnis genommen werden. 

 

 

 

Der Verlauf der Leitungen wird nachrichtlich in den Flächen-

nutzungsplan übernommen. Die Auflagen der „Anweisung  

zum Schutz von Gashochdruckleitungen“ sowie die weite-

ren Hinweise sind nicht Bestandteil der Flächennutzungspla-

nung und im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 

bzw. bei Genehmigungsverfahren zu beachten. Der Hinweis 

sollte zur Kenntnis genommen werden. 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

Der Hinweis 

wird zur 

Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

Der Hinweis 

wird zur 

Kenntnis ge-

nommen. 
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Stadtverwaltung Neu-

stadt  

Abteilung Stadtpla-

nung (220) 

Amalienstraße 6 

67434 Neustadt an der 

Weinstraße 

Stellungnahme vom 30.07.2018 

 

„Die Planungen der Stadt Landau befinden sich noch in ei-

nem frühen Stadium. Wenngleich die avisierten Flächenaus-

weisungen in der Planzeichnung schon deutlich werden, 

sind die Erläuterungen in der Begründung in großen Teilen 

noch sehr allgemein gehalten.  

Insgesamt ist aber zu erkennen, dass die Entwicklungsstra-

tegie Landaus sowohl im gewerblichen als auch im wohn-

baulichen Bereich deutlich auf Wachstum ausgerichtet ist, 

was in erheblichen Flächenausweisungen deutlich wird. 

 

 

Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. Die Stellung-

nahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellung-

nahme wird 

zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

 



LFD. 

NR. 

BEHÖRDE STELLUNGNAHMEN BEHÖRDE UND TRÄGER ÖFFENT-LI-

CHER BELANGE ZUR NEUAUFSTELLUNG DES FNP 2030 

STELLUNGNAHME DER VERWALTUNG +/- VORSCHLAG AB-

WÄGUNGS-ER-

GEBNIS 
 

 50 

Eine Abstimmung dieser Flächenaus-weisungen mit der Re-

gional- und Landesplanung wird im weiteren Planungspro-

zess noch erfolgen. 

 

Nach § 2 Abs. 2 BauGB können sich Gemeinden bei der 

nachbargemeindlichen Beteiligung auf die ihnen durch 

Ziele der Raumordnung zugewiesenen Funktionen sowie 

auf Auswirkungen auf ihre zentralen Versorgungsbereiche 

berufen. Dass durch die Planungen der Stadt Landau die re-

gionalplanerischen Funktionszuweisungen der Stadt Neu-

stadt an der Weinstraße beeinträchtigt werden oder Aus-

wirkungen auf den Zentralen Versorgungsbereich Neu-

stadts zu erwarten wären, ist nach dem aktuellen Planungs-

stand nicht abzusehen. 

 

Insofern wird vorgeschlagen, keine Bedenken oder Anre-

gungen zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der 

Stadt Landau zu formulieren. Gleichwohl sollte die Planung 

im fortgeschrittenen Stadium im Rahmen der formellen Be-

teiligung noch einmal genauer betrachtet werden, insbe-

sondere in Hinblick auf etwaige Sonderbau-flächen für 

großflächigen Einzelhandel.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die entsprechenden Fachgutachten liegen vor. An den Plan-

darstellungen zu Sonderbauflächen für großflächigen Ein-

zelhandel wird festgehalten, da es sich um Bestandsstand-

orte handelt. Der Hinweis sollte zur Kenntnis genommen 

werden. 
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Der Hinweis 

wird zur 

Kenntnis ge-

nommen. 
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Stadtverwaltung 

Landau 

Umweltamt/ 

Umweltplanung 

 

Stellungnahme vom 25.08.2018, Az.: 353 – Untere Natur-

schutzbehörde 

 

Den anerkannten Umweltverbänden gaben wir die Gele-

genheit zur Mitwirkung. 

Sie wurden um Stellungnahme gebeten. Von den insgesamt 

10 anerkannten Umweltverbänden gingen fristgerecht fol-

gende Antworten ein. 

 

Der Landesverband Pfälzerwald (PWV) teilt in seiner Stel-

lungnahme vom 20.07.2018 mit, dass er keine Bedenken o-

der Anmerkungen in Bezug auf die Umweltprüfung hat.  

 

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Rheinland-Pfalz 

e.V. (SDW) und die Landes-Aktions-Gemeinschaft Natur und 

Umwelt Rheinland-Pfalz e.V. (LAG) teilen in einer gemein-

samen Stellungnahme vom 26.07.2018 mit, dass sie keine 

Einwände gegen die vorgestellte Planung haben. 

 

Der NABU und der BUND teilen in einer gemeinsamen Stel-

lungnahme vom 17.08.2018 Folgendes mit: 
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 Zur Rechtsgrundlage – Die geplanten Neubauflächen 

westl. der Hagenauer Straße und südl. der Wollmeshei-

mer Straße würden gemäß Regionalem Raumord-

nungsplan (RROP) in einem Vorranggebiet für Land-

wirtschaft sowie in einem Grünzug und einer Grünzä-

sur liegen. Dies würde nicht den Zielen des RROP ent-

sprechen. Dies wäre rechtswidrig und damit nicht ge-

nehmigungsfähig. Ohne ein abgeschlossenes Zielab-

weichungsverfahren oder eine Änderung des RROP 

könne der vorliegende Entwurf nicht beschlossen wer-

den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zur Landwirtschaft – Die im RROP als Vorranggebiete 

für Landwirtschaft ausgewiesenen Flächen würden 

durch die geplante Bebauung verloren gehen. Sie 

könnten aufgrund von gesetzlich festgelegten Anbau-

begrenzungen im Weinbau nicht an anderer Stelle neu 

angelegt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen ihrer kommunalen Planungshoheit stellt die 

Stadt Landau den Flächennutzungsplan in eigener Verant-

wortung auf. Dabei ist der Bauleitplan gem. § 1 Abs. 4 

BauGB  an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Parallel 

zur Neuaufstellung des FNP 2030 ist eine Teilfortschreibung 

des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar beabsichtigt. 

Seitens des hierfür zuständigen Planungsträgers Verband 

Region Rhein-Neckar wird nicht in Frage gestellt, dass der 

künftige Wohnraumbedarf der Stadt Landau nicht mehr 

über die vorhandenen Flächenreserven gedeckt werden 

kann (Stellungnahme vom 30.07.2018). Die geplanten Bau-

flächen, die den Zielen des Regionalplans entgegenstehen, 

können durch die zuständige Landesplanungsbehörde for-

mell erst genehmigt werden, wenn die Teilfortschreibung 

des Einheitlichen Regionalplans rechtswirksam wird. Dem-

entsprechend schlägt die Verwaltung vor, die Zielkonflikt-

flächen zu kennzeichnen und von der Genehmigung des 

FNP auszunehmen. Für einen Teilbereich von 5 ha südlich 

der Wollmesheimer Straße kann aufgrund eines Zielabwei-

chungsverfahrens von den Zielen abgewichen werden. Un-

geachtet dessen sollte die geplante Wohnbaufläche west-

lich der Hagenauer Straße zurückgenommen werden. Der 

ermittelte Wohneinheitenbedarf kann auf den übrigen 

Wohnbauflächen abgebildet werden. 

 

 

Die Stadt Landau war in den letzten Jahrzehnten bestrebt, 

mit der Konversion ehemals militärischer Flächen den Wohn-

raumbedarf in der Kernstadt auf bereits versiegelten Flä-

chen zu decken und somit ressourcensparend die Stadtent-

wicklung zu gestalten. Durch die Ergebnisse des  Wohn-

raumversorgungskonzepts 2030 sowie durch die Anwen-

dung der Berechnungsmethodik des Verband Region Rhein-

Neckar ergibt sich bis zum Jahr 2030 unter anderem auf-

grund der prognostizierten weiteren Bevölkerungszunahme 

weiterhin ein hoher Wohneinheiten- und Wohnflächenbe-

darf. Der von der SGD Süd mitgeteilte Wohnflächenbedarf 

beträgt bis zum Jahr 2030 rund 60 ha. Die derzeit verbliebe-

nen Potenziale – unter anderem im Innenbereich – betragen 

jedoch lediglich rund 32 Hektar, sodass  zur Bedarfsdeckung 

und zur gemäß des regionalplanerischen Ziels „Siedlungsbe-

reich Wohnen“ weitere Wohnbauflächen ausgewiesen wer-

den sollen ohne die Innenverdichtung zu vernachlässigen. 

Insbesondere werden die allgemeinen Anforderungen an 
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An der grund-

sätzlichen 

Plankonzep-

tion wird fest-

gehalten. Die 

Flächen mit 

regionalpla-

nerischem 

Zielkonflikt 

werden von 

der Genehmi-

gung des FNP 

2030 ausge-

nommen. Die 

geplante 

Wohnbauflä-

che westlich 

der Hage-

nauer Straße 

wird zurück-

genommen. 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis 

wird zur 

Kenntnis ge-

nommen. 
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 Zum Klima – Da die Kalt- und Frischluftzufuhr vorran-

gig aus westlicher Richtung erfolgt, hätten die Flächen 

der geplanten Baugebiete eine hohe bis sehr hohe kli-

maökologische Bedeutung. Es wird befürchtet, dass 

die Überbauung dieser Flächen eine Überhitzung der 

angrenzenden Wohngebiete und der Innenstadt nach 

sich ziehen wird. Die beiden Verbände fordern deswe-

gen, die Berücksichtigung von zusätzlich geplanten 

Versiegelungen im Klimaschutzkonzept der Stadt 

Landau. Sie fragen, wie und wo diese Eingriffe ausge-

glichen werden sollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gesunde Wohnverhältnisse und der Wohnbedürfnisse der 

Bevölkerung, insbesondere auch von Familien und der Erhal-

tung sowie die Schaffung sozial stabiler Bewohnerstruktu-

ren, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung 

und die Anforderungen kostensparenden Bauens berück-

sichtigt (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 und Nr. 2 BauGB). Unter weiterer 

Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes sowie ei-

ner auf einer Verringerung des Verkehrs ausgerichteten 

städtebaulichen Entwicklung, stellte sich die Entwicklungs-

fläche im Südwesten der Kernstadt, die den Großteil der be-

nötigten Wohneinheiten aufnehmen soll, im Rahmen der 

Landauer Baulandstrategie als geeignete Fläche mit der 

bestmöglichen Berücksichtigung aller Belange heraus. In 

diesem Bereich wird der Belang einer adäquaten Versor-

gung der Bevölkerung, auch mit preisgünstigem Wohnraum 

über die Belange der Landwirtschaft gestellt. Um die Be-

lange der Landwirtschaft gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 8 bestmöglich 

zu berücksichtigen sieht das vorliegende Strukturkonzept 

eine angemessene städtebauliche Dichte vor, sodass mög-

lichst wenig landwirtschaftliche Fläche in Anspruch genom-

men wird um den Wohneinheitenbedarf zu decken. Die Hin-

weise sollten zur Kenntnis genommen werden.  

 

 

 

Die Stadt Landau in der Pfalz hat eine Stadtklimaanalyse er-

stellen lassen, deren Ergebnisse Grundlage für das Anpas-

sungskonzept für die Klimafolgen sind. Demnach stellt sich 

die Situation aufgrund zweier wesentlicher Bezugshöhen 

für die Durchlüftung differenziert dar. Zum einen fand im 

Rahmen der Klimaanalyse eine Untersuchung des bodenna-

hen Luftstroms (5 m über dem Boden) Berücksichtigung.  

Dieser Luftstrom hat Effekte auf die unmittelbar angren-

zende Bebauung und weist für die gesamtstädtische Kalt-

luftzufuhr eine sehr geringe bis keine Bedeutung auf. We-

sentlich für das Klima der Kernstadt sind die Luftströmungen 

auf Überdachniveau. 

Für die Durchlüftung der Kernstadt wichtige Luftleitbahnen 

befinden sich zwischen Arzheim und Godramstein im Be-

reich nördlich und nordwestlich der Wollmesheimer Höhe 

sowie zwischen Kernstadt und Nußdorf und südlich der 

Kernstadt. Die geplante Wohnbaufläche südlich der Woll-

mesheimer Straße befindet sich nicht im Korridor der 

Hauptkaltluftströmung. Gegebenenfalls sind auf der Ebene 
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 Zum Naturschutz – Der derzeitige Entwurf des FNPs 

würde im Hinblick auf den Naturschutz erhebliche 

Mängel und Lücken aufweisen. Das Kapitel 4 der Be-

gründung „Landesplan, Arten und Naturschutz, Klima-

schutz“ würde keinerlei Ausführungen enthalten. Den 

Umweltverbänden ist wichtig, dass Tiere und Pflanzen 

der Feldflur besonders berücksichtigt werden. Für 

diese und andere geschützte Arten soll eine Bestands-

aufnahme des FNP-Gebietes zum richtigen Zeitpunkt 

durchgeführt werden. Nachfolgend soll ein Konzept 

zum Ausgleich von verloren gegangenen Lebensräu-

men erstellt werden.  

 

 

 

 

 

 Weiterhin sorgen sich die Verbände über eine zuneh-

mende Verinselung des Naturschutzgebietes Eben-

berg. Dies würde im Widerspruch stehen zu den Zielen 

der Biotopvernetzung Rheinland-Pfalz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der verbindlichen Bauleitplanung entsprechende Maßnah-

men zu treffen. Möglich ist die Festsetzung von Freiflächen, 

die Anordnung der Gebäude oder eine Anpassung der Ge-

bäudehöhen.  Die geplanten Bauflächen im Südwesten der 

Kernstadt sind generell als unkritisch für die klimatische Si-

tuation der Kernstadt einzustufen. Der Hinweis sollte zur 

Kenntnis genommen werden. 

 

 

 

Zum Zeitpunkt der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB la-

gen noch keine Aussagen aus dem Landschaftsplan zu Na-

tur- und Artenschutz vor. Der Anregung sollte gefolgt wer-

den und der Flächennutzungsplanvorentwurf sollte um die 

Aussagen des Landschaftsplans mit der integrierten Umwelt-

prüfung sowie dem Umweltbericht ergänzt werden. 

Im Rahmen der Erstellung des Landschaftsplans wurde unter 

anderem eine artenschutzrechtliche Potenzialabschätzung 

durchgeführt, eine stadtweite Biotopverbundplanung sowie 

eine Stadtbiotopkartierung mit integriertem Kompensati-

onskataster erstellt. Die relevanten Inhalte sollten in der 

Planzeichnung sowie im Erläuterungsbericht ergänzt wer-

den. 

 

 

 

 

Eine Verinselung des Naturschutzgebietes Ebenberg findet 

nicht statt. Mit der Ausnahme der Fortführung des Gewer-

beparks „Am Messegelände“ am nordöstlichen Grenzbe-

reich sind unmittelbar an das NSG angrenzend keine geplan-

ten baulichen Flächen im FNP 2030 vorgesehen. Generell ist 

der nördlich angrenzende Bereich aufgrund der militäri-

schen Vornutzung und der folgenden Konversion baulich 

geprägt.  

Durch die geplanten baulichen Flächen im FNP 2030 sind 

keine Ziele des landesweiten Biotopverbundes betroffen. 

Gemäß Ziel 98 des LEP IV haben die regionalen Raumord-

nungspläne den landesweiten Biotopverbund zu beachten 

und zu ergänzen. Der Einheitliche Regionalplan Rhein-

Neckar legt für die geplanten Bauflächen kein entsprechen-

des Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege 

fest. Auch die Ziele der vernetzten Biotopverbundsysteme 

des Landesamts für Umwelt RLP sind nicht betroffen.  
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Die Aussagen 

aus dem 

Landschafts-

plan, der ar-

tenschutz-

rechtlichen 

Untersu-

chung, der Bi-

otopverbund-

planung so-

wie der Um-

weltbericht 

werden in 

den Planent-
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griert. 

 

Der Hinweis 
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 Auch würden die im Regionalplan als Grünzäsur fest-

gelegten Bereiche Verbindungen mit den regionalen 

Grünzügen herstellen, sie würden als Klimaschneisen, 

Lebens- und Vernetzungsräumen für Tiere und Pflan-

zen dienen sowie als siedlungsnahe Erholungszonen. 

Es wird befürchtet, dass im Bereich Wollmesheimer 

Höhe das Zusammenwachsen mit dem Stadtdorf Arz-

heim forciert würde. Weitere negative Auswirkungen 

wie zunehmender Verkehr, hoher Flächenverbrauch 

und negatives soziales Gefüge wären die Folge.  

 

 

 

 

 

 

 

 Zu Bauen und Wohnen – Die Planungen der Stadt 

Landau würden dem Grundsatz „Innenentwicklung 

vor Außenentwicklung“ widersprechen. Deshalb leh-

nen die beiden Verbände die geplanten Wohnbau und 

Mischgebiete ab und fordern den Erhalt des Grünzu-

ges und der Freiflächen. Die baurechtlich vorgeschrie-

bene Prüfung von Alternativen sei völlig unzu-

reichend. Sie fordern eine transparente, genaue und 

unabhängige Untersuchung von Alternativen im städ-

tischen Innenbereich sowie eine Leerstandserhebung. 

Desweiteren fordern sie eine klare und rechtskräftige 

Übersicht der bebauten und zur Bebauung freigege-

benen Gesamtfläche. Es sei nicht klar ersichtlich, ob 

sich an anderer Stelle ein Wohnbaugebiet verträgli-

cher und nachhaltiger ausweisen ließe.  

 

Gemäß Grundsatz 99 des LEP IV sollen auf der Ebene der 

Bauleitplanung ein lokaler Biotopverbund erarbeitet wer-

den. Diesem Grundsatz ist die Stadt Landau mit der Erarbei-

tung des Landschaftsplans gefolgt. Wertvolle Vernetzungs-

bereiche sollen keiner baulichen Nutzung zugeführt wer-

den. Gemäß Landschaftsplan der Stadt Landau eignet sich 

das Naturschutzgebiet Ebenberg als ökologische Ausgleichs-

fläche. Das NSG soll dieser Funktion gerecht werden. Die Bi-

otopverbundplanung sollte in den Flächennutzungsplanent-

wurf integriert werden. Der Hinweis sollte zur Kenntnis ge-

nommen werden. 

 

Der Flächennutzungsplanvorentwurf lässt kein Zusammen-

wachsen der Siedlungsbereiche der Kernstadt mit dem 

Stadtdorf Arzheim erkennen.  

Die Siedlungserweiterung im Westen der Landauer Kern-

stadt steht den Zielen des Einheitlichen Regionalplans (ERP) 

entgegen. Die geplante Wohnbaufläche westlich der Hage-

nauer Straße sollte zurückgenommen werden. Der ermit-

telte Wohneinheitenbedarf kann auf den übrigen Wohn-

bauflächen abgebildet werden. 

 

Zum Klima: s. Absatz der Stellungnahme „zum Klima“ 

 

Der in der Stellungnahme verwendete Begriff „negatives so-

ziales Gefüge“ wird nicht näher definiert. Die „Einrichtung“ 

eines bestimmten sozialen Gefüges ist nicht Gegenstand der 

Flächennutzungsplanung.  

 

Mit dem Abzug der Streitkräfte ab den 1990er Jahren und 

dem Freiwerden von ca. 100 ha militärischer Fläche in inte-

grierter Lage, ergab sich für Landau die Chance die Sied-

lungsstruktur im Innenbereich zu gestalten. Die militärische 

Konversion bestimmte wesentlich die Siedlungsentwicklung 

der Stadt in den letzten ca. 25 Jahren. Durch die stringente 

Umsetzung der Konversion, die den Themenschwerpunkt 

des FNP 2010 bildete, mussten nur in geringem Umfang Au-

ßenbereichsflächen zur Siedlungsentwicklung in Anspruch 

genommen werden. Messbar ist dies unter anderem mit der 

Anwendung des Instruments Raum+ Monitor. Seit der erst-

maligen Erfassung der Flächenpotenziale im wohnbaulichen 

Bereich im Jahr 2013, verringerten sich die im Innenbereich 

zur Verfügung stehenden Potenzialflächen von rund 30 ha 

auf rund 14 ha im Jahr 2018 Im Außenbereich wurden im 
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Die geplante 
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gleichen Zeitraum nur sehr vereinzelt Wohnbauflächenpo-

tenziale in Anspruch genommen (Reduktion von 18,6 ha auf 

17,8 ha).  

Im April 2018 bilden darüber hinaus 156 Baulücken ein Flä-

chenpotenzial von rund 10 ha. Seit der erstmaligen Erfas-

sung der Baulücken von 2011 – 2013, hat sich die Zahl der 

Baulücken um rund 55 % reduziert. . Die Verringerung der 

Baulücken und Innenentwicklungspotenziale ist auf die kon-

sequente Umsetzung der Innenentwicklung zurückzufüh-

ren.  

 

Auch im Rahmen der Landauer Baulandstrategie und bei der 

Aufstellung des FNP 2030 verfolgt die Stadt Landau das Ziel 

einer konsequenten Innenentwicklung. Die aus dem Wohn-

raumversorgungskonzept ermittelten benötigten Wohnein-

heiten (2.500 WE bis zum Jahr 2030) sollen zu rund 40 Pro-

zent im Innenbereich verwirklicht werden. Der übrige Be-

darf von rund 60 Prozent soll im Außenbereich entwickelt 

werden.  Die benötigten Wohneinheiten im Außenbereich 

sollen zu 80 Prozent (1.200 WE) in der Kernstadt realisiert 

werden, was der regionalplanerischen Vorgabe entspricht 

die Wanderungsgewinne größtenteils im Siedlungsbereich 

Wohnen (Kernstadt) mit einem qualifizierten, schienenge-

bundenen ÖPNV-Anschluss aufzufangen. Die übrigen 20 

Prozent der benötigten Wohneinheiten im Außenbereich 

sollen in den acht Stadtdörfern realisiert werden. Die hierfür 

benötigten und geplanten wohnbauliche Ausweisungen 

sind größtenteils bereits im rechtswirksamen FNP 2010 der 

Stadt Landau dargestellt. Der FNP 2030 wird gegenüber des 

FNP 2030 in der Bilanz durch Umwidmungen und Flächen-

rücknahmen lediglich rund 1 ha an Neubauland in den 

Stadtdörfern ausweisen. 

 

Die Wohnbauflächenpotenziale wurden einer konkreten 

Suchraumprüfung im Rahmen der Landauer Baulandstrate-

gie unterzogen und stellen somit eine qualifizierte Alterna-

tivenprüfung dar. 

Der Anregung einer unabhängigen Untersuchung der Po-

tenziale sollte nicht gefolgt werden. An der Planung sollte 

festgehalten werden. 

 

Der Schwellenwert Wohnen lag zum Zeitpunkt der frühzei-

tigen Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB nicht vor.  

Der für Landau verbindliche Schwellenwert Wohnen beläuft 

sich auf 28 ha (Raumordnerische Bewertung  der SGD Süd 
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Der Regionalplan würde für Mittelzentren einen Dich-

tewert von 60 Einwohner/ ha bzw. 29 Wohneinheiten 

für Wohnbauflächen vorgeben. Dieser Wert würde 

aber bei vielen der neu geplanten Flächen unterschrit-

ten werden, wie auch bei den geplanten Neubauge-

bieten der Stadtdörfer. Es wird ebenfalls die fehlende 

Transparenz zum Wohnflächenbedarf bemängelt. Es 

wird Offenlegung des „Schwellenwertes Wohnen“ 

und dessen zugrunde liegende Berechnungsmethodik 

gefordert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zum Verkehr – solange die Mobilitäts- und Klima-

schutzkonzepte der Stadt Landau noch nicht vorlie-

gen, sei eine abschließende Beurteilung in diesen 

Punkten nicht möglich. Es wird gefragt, ob das Ver-

kehrskonzept noch aufgeht, wenn so viele neue Woh-

vom 20.08.2018). Der Schwellenwert ist die Differenz aus Be-

darf – Potenzial. Der Bedarf errechnet sich aus der neuen 

Methodik des Verbandes Region Rhein-Neckar, die anzu-

wenden ist. Das Potenzial ergibt sich aus den Außen- und 

Innenbereichspotenzialen aus Raum+ Monitor. Die Herlei-

tung der Berechnungsmethodik und deren Grundannahmen 

sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung.  

 

Ein Parameter bei der neuen Berechnungsmethodik der 

Wohnbauflächenbedarfe stellt der Siedlungsdichtewert dar. 

Abweichend vom Plansatz 1.4.2.7 des Einheitlichen Regio-

nalplans  wird bei der Berechnung für Mittelzentren in ver-

dichteten Randzonen ein Siedlungsdichtewert von 30 

Wohneinheiten je Hektar herangezogen.  

Der verbindliche Schwellenwert für den Wohnraumbedarf 

beschreibt lediglich einen Flächenbedarf, jedoch keine Vor-

gaben zu einer möglich Anzahl an Wohneinheiten oder Ein-

wohnern je Hektar. Gemäß aktuellem Regionalplan sind 

Siedlungsdichtewerte lediglich Grundsätze der Raumord-

nung, die der Abwägung durch die Gemeinde zugänglich 

sind. Es ist nicht Gegenstand der vorbereitenden Bauleitpla-

nung den einzelnen Bauflächen konkrete Siedlungsdichte-

werte zuzuweisen. Grundsätzlich kann der zusätzliche 

Wohneinheitenbedarf der Stadt Landau von 2.500 zusätzli-

chen Wohneinheiten (ermittelt aus dem Wohnraumversor-

gungskonzept der Stadt Landau) auf den bestehenden und 

geplanten Bauflächen realisiert werden. Zugunsten einer 

weiteren Reduzierung der Flächeninanspruchnahme wird 

eine Siedlungskonzeption mit einer weiteren Überschrei-

tung des Siedlungsdichtewerts gewählt. Dementsprechend 

wird empfohlen die geplante wohnbauliche Fläche westlich 

der Hagenauer Straße zurückzunehmen.  

Der Forderung der Offenlegung des verbindlichen Schwel-

lenwertes Wohnen wird nachgekommen. Der Schwellen-

wert wird in die Begründung aufgenommen.  

 

Aus der Stellungnahme wird nicht ersichtlich, welche ge-

planten Wohnbaugebiete angesprochen werden. 

 

Im Jahr 2016 wurde für die Stadt Landau eine Verkehrsprog-

nose erstellt, die die geplanten Baugebiete im Südwesten 

der Kernstadt unter Annahme verschiedener Planfälle ana-

lysiert und Maßnahmenvorschläge zur Entlastung des Stra-

ßennetzes im Umfeld der geplanten Siedlungserweiterung 
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Der Schwel-

lenwert 

„Wohnen“ 

wird in der 

Begründung 

genannt. 

 

Die geplante 

Wohnbauflä-

che westlich 

der Hage-

nauer Straße 

wird zurück-

genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis 

wird zur 

Kenntnis ge-

nommen. 
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nungen entstehen. Die neugeplanten Wohnbauge-

biete seien durch ihre ungünstige Lage nicht an den 

Schienenverkehr oder Knotenpunkte des ÖPNVs ange-

schlossen. Die erhöhten Verkehrsaufkommen würden 

enorme Belastungen durch Feinstaub, Abgase und 

Lärm bedeuten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zu Gewerbe – die beiden Verbände stellen den Bedarf 

an neuen Gewerbeflächen in Frage. Sie fordern, dass 

bei nachgewiesenem Bedarf die in der BauNVO ge-

nannten Ausnahmen (Anlagen für kirchliche, kultu-

relle, soziale und gesundheitliche Zwecke und Vergnü-

gungsstätten) ausgeschlossen werden. Auch fordern 

sie für das neu geplante Gewerbegebiet eine Fortset-

zung der beiderseitigen Grünflächen (nördlich und 

südlich)  entlang vom Birnbach in Richtung Osten.  

 

 

 

 

 

Ergebnis: 

unterbreitet. Demnach sind bei der Entwicklung des Bauge-

bietes südlich der Wollmesheimer Straße im Wesentlichen 

im unmittelbaren Umfeld des Gebietes Verkehrszuwächse 

zu erwarten. Der verursachte Verkehr belastet die Haupt-

straßenachsen und angrenzende Kotenpunkte. Mit kurz- 

und mittelfristigen Maßnahmen zur Optimierung des Ver-

kehrs soll zunächst eine Entlastung herbeigeführt werden. 

Ein Handlungsfeld ist die Verbesserung der Straßeninfra-

struktur mit technischen, organisatorischen und baulichen 

Maßnahmen, vor allem im Kreuzungsbereich Schloßstraße, 

Xylanderstraße, Weißenburger Straße. Ein zweites Hand-

lungsfeld ist die Optimierung des ÖPNV-Angebotes und die 

generelle Stärkung des Umweltverbundes. Das neue Gebiet 

soll in das ÖPNV-Netz eingebunden werden.   

Somit wird auf verschiedenen Handlungsfeldern der zusätz-

lich entstehende Verkehr gesteuert.  

Die Hinweise sollten zur Kenntnis genommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der „Fachbeitrag Gewerbe“ ermittelt auf der Grundlage 

qualitativer und quantitativer Kriterien und unter Anwen-

dung herkömmlicher Methoden einen Gewerbeflächenbe-

darf von rund 35 ha für den Zielhorizont 2030. Eine gestufte 

Entwicklung der gewerblichen Flächen ist beabsichtigt, um 

auf konjunkturelle Schwankungen reagieren zu können. 

Der Ausschluss bestimmter Nutzungen ist nicht Gegenstand 

der vorbereitenden Bauleitplanung sondern im Rahmen der 

verbindlichen Bauleitplanung zu regeln. 

Eine Fortsetzung des Grünzugs entlang des Birnbachs ist vor-

gesehen und im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 

zu sichern. Die Planzeichnung sollte den Grünzug im Bereich 

des D12 berücksichtigen. Der nordöstliche Bereich der ge-

planten gewerblichen Baufläche greift in einem Umfang in 

die regionalplanerische Grünzäsur ein, der nicht einer ge-
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Der Umgriff 

der geplanten 

Gewerbeflä-

che „D12“ 

wird ange-

passt. Der 

nordöstliche 

Bereich wird 

als „von der-

Genehmi-

gung ausge-

nommen“ ge-

kennzeichnet. 
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In dem vorliegenden Entwurf des FNP 2030 fehlen die An-

gaben zu dem Thema Naturschutz und Landschaftspflege. 

Grundlage bildet der Landschaftsplan, dieser wird zurzeit 

aktualisiert. 

Für die Neuaufstellung des FNP sind folgende Punkte zu be-

achten: 

 

 

 

1. Die Ziele der Raumordnung sind zu berücksichtigen 

(§11 Abs.1 BNatSchG).  

2. Die übergeordneten Vorgaben aus dem LEP IV Rhein-

land-Pfalz insbesondere zum Biotopverbund oder zu 

klimatischen Funktionen sind zu berücksichtigen. Die 

für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erforder-

nisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege werden auf der Grundlage der 

Landschaftsrahmenpläne im Landschaftsplan darge-

stellt (§11 Ab.1 BNatSchG). 

3. Der aktualisierte Landschaftsplan ist zu beachten. Die-

ser ist neu aufzustellen, wenn wesentliche Verände-

rungen von Natur und Landschaft im Planungsraum 

eintreten oder zu erwarten sind, wie z.B. die beabsich-

tigten städtebaulichen Entwicklungen bei Kernstadt 

und Stadtdörfern (§11 Abs.2 BNatSchG). Seine Ziele, 

Erfordernisse und Maßnahmen werden im Rahmen ei-

nes naturschutz-fachlichen Planungsbeitrages für den 

FNP erstellt und (unter Abwägung) als Darstellungen 

in den FNP aufgenommen (§ 5 Abs. 3 LNatSchG in Er-

gänzung zu §11 Abs. 3 BNatSchG). 

4. Es ist die Umweltprüfung durchzuführen und der Um-

weltbericht (§2 Abs. 4 BauGB) zu erstellen. Die beab-

sichtigten städtebaulichen Entwicklungen (Wohnen, 

Gewerbe, Verkehr usw.) sowohl bei der Kernstadt wie 

auch bei den Stadtdörfern sind in ihrer Gesamtheit zu 

betrachten. Die Gesamtauswirkungen einschließlich 

der großflächigen Bodenversiegelung, die Wechsel-

wirkungen auf die Schutzgüter sowie die Prüfung von 

Alternativen sind darzustellen.  

5. In der Begründung zum FNP fehlen die Aussagen zu 

Natur und Landschaft wie z.B. Biotopverbund, Grün-

züge, Grünzäsuren mit Bestandsaufnahme und Bewer-

tung. Es fehlen die Leitbilder, Entwicklungsziele und 

Maßnahmen.  

meindlichen Ausgestaltung der derzeitigen Ziele des Regio-

nalplans entspricht. Entsprechend sollte dieser Bereich als 

„gewerbliche Baufläche geplant, von der Genehmigung aus-

genommen“ gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung 

verdeutlicht die planerische Gesamtkonzeption des FNP 

2030.   

 

 

 

Der Hinweis sollte zur Kenntnis genommen werden. Die 

Ziele der Raumordnung sind zu beachten und die dem FNP-

Entwurf entgegenstehenden Ziele einer Abwägung nach 

der Offenlage gem. § 4 Abs. 2 BauGB nicht zugänglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dem Hinweis sollte gefolgt werden. Die Umweltprüfung 

wird in die Begründung des Flächennutzungsplans inte-

griert. 

 

 

 

 

 

 

Dem Hinweis sollte gefolgt werden. Die Aussagen zu Natur 

und Landschaft werden in der Begründung ergänzt. 
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Die Hinweise 

werden zur 

Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Umwelt-

bericht wird 

als gesonder-

ter Teil der 

Begründung 

ergänzt. 

 

 

 

Die Aussagen 

aus dem 

Landschafts-

plan, der ar-

tenschutz-

rechtlichen 



LFD. 

NR. 

BEHÖRDE STELLUNGNAHMEN BEHÖRDE UND TRÄGER ÖFFENT-LI-

CHER BELANGE ZUR NEUAUFSTELLUNG DES FNP 2030 

STELLUNGNAHME DER VERWALTUNG +/- VORSCHLAG AB-

WÄGUNGS-ER-

GEBNIS 
 

 59 

 

 

Zu 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Fachplanungen wie Stadtbiotopkartierung, Integrier-

tes Kompensationskataster, artenschutzrechtliche Po-

tenzialabschätzung, regionaler Biotopverbund usw. 

sind zu berücksichtigen. 

7. Es fehlen das integrierte Klimaschutzkonzept und 

seine Vorgaben sowie Maßnahmen zur Anpassung an 

den Klimawandel (§5 Abs.2 Nr.2c BauGB i.V.m. §1 

Abs.3 Nr. 4 BNatSchG). 

8. Der Grundsatz, mit Grund und Boden sparsam und 

schonend umzugehen, ist insbesondere bei Flächen-

entwicklungen zu beachten. Flächenversiegelungen 

sind auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzie-

ren, verdichtetes Bauen, Mehrfach-nutzungen auf ei-

ner Fläche sollen bevorzugt werden (§1a Abs.2 BauGB 

i.V.m. § 1 Abs 3 Nr. 2 BNatSchG) 

9. Die von den Umweltverbänden genannten Punkte wie 

Klima, Landwirtschaft, Wohnen, Verkehr, Gewerbe 

und Naturschutz sollen anhand von Fach-planungen 

mit Angaben zu z.B. Verkehrsentwicklung, Entwick-

lung der Landwirtschaft, Leerstandserhebung, Schwel-

lenwert / Dichtewert Wohnen, Alternativen-prüfung 

usw. nachvollziehbar und transparent erläutert wer-

den.  

Dem Hinweis sollte gefolgt werden. Die wesentlichen Fach-

planungen sollten integriert werden. 

+ Untersu-

chung, der Bi-

otopverbund-

planung so-

wie der Um-

weltbericht 

werden in 

den Planent-

wurf inte-

griert. 
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Pläne 1-3 zu Nr. 17 (Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie) 

Plan 1 
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Plan 2 zu Nr. 17 
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Plan 3 zu Nr. 17 
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Plan zu Nr. 27, creos Deutschland GmbH 

 

 


